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A. Einführung∗

Der aktuelle bewaffnete Konflikt im Nahen Osten und die in diesem Zusammenhang seit dem 
7. Oktober 2023 begangenen Taten sowie entfalteten Aktivitäten werfen nicht zuletzt aus der 
Perspektive der internationalen Rechtsordnung wahrlich zahlreiche und sehr vielfältige Fragen 
auf. Einige dieser völkerrechtlichen Implikationen beschäftigen derzeit bekanntermaßen auch 
bereits den Internationalen Gerichtshof (IGH).1 Überdies ist es natürlich wenig überraschend, 
dass die sich aus dem aktuellen Nahostkonflikt ergebenden völkerrechtlichen Fragestellungen 
und Herausforderungen seit Oktober 2023 auch in der Völkerrechtslehre und in der breite-
ren Öffentlichkeit sehr intensiv – und nicht selten sehr kontrovers – diskutiert werden.2 Dies 
spiegelte sich nicht zuletzt auch in den bisherigen Veranstaltungen zu diesem Thema an der 
Universität Hamburg in den vergangenen Monaten wider.3

Gerade auch aus völkerrechtlicher Perspektive um eine weitere Facette gleichsam reicher 
geworden ist der aktuelle Nahostkonflikt dabei namentlich in den vergangenen Wochen durch 
die vor allem seit Ende November 2023 auch im vorliegenden Kontext in ihrer Intensität 
merklich zunehmenden Gewaltaktivitäten der Huthi und die in Reaktion hierauf insbesondere 
von den USA und dem Vereinigten Königreich ergriffenen militärischen Maßnahmen in der 
– sowie in der näheren Umgebung der – Meerenge Bab el-Mandab,4 welche das Rote Meer 
mit dem Golf von Aden verbindet. Unternimmt man in diesem Zusammenhang den Versuch, 
die tatsächliche Komplexität der diesbezüglichen Ereignisse im Wege der Systematisierung 
etwas zu reduzieren,5 so lassen sich im Wesentlichen drei relevante militärische Maßnahmen 
unterscheiden, die im Kontext des aktuellen Nahostkonflikts vor allem von den USA und 
dem Vereinigten Königreich im Hinblick auf die Gewaltaktivitäten der Huthi ergriffen worden 
sind. Zunächst geht es um den Abschuss von gegen Israel gerichteten Raketen und Drohnen 
der Huthi namentlich durch Kriegsschiffe der entsprechenden westlichen Staaten seit Mitte 
Oktober 2023. Weiterhin ist hier der Schutz und die Verteidigung von Handelsschiffen gegen 
Angriffe der Huthi in der Umgebung der Meerenge von Bab el-Mandab durch Kriegsschiffe 

∗  Der Beitrag beruht auf einem Vortrag, welchen der Verfasser im Rahmen der Veranstaltung „Ausgewählte völkerrecht-
liche Facetten des Konflikts im Nahen Osten“ an der Universität Hamburg am 18. Januar 2024 gehalten hat. Die Vor-
tragsform wurde gelegentlich beibehalten.

1 IGH, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip 
(South Africa v. Israel), Request for the Indication of Provisional Measures, Order of 26 January 2024.

2 Vgl. statt sehr vieler beispielsweise Dill, EJIL: Talk! vom 13. Oktober 2023; Salem, Völkerrechtsblog vom 20. Oktober 
2023; Thielbörger, beck-aktuell vom 27. Oktober 2023; O’Connell, EJIL: Talk! vom 28. Oktober 2023; Ramsahye, 
Völkerrechtsblog vom 2. November 2023; Manea, EJIL: Talk! vom 4. November 2023; Cox, EJIL: Talk! vom  
10. November 2023; de Hemptinne, EJIL: Talk! vom 13. November 2023; Milanovic, EJIL: Talk! vom 14. November 
2023; Van Steenberghe, EJIL: Talk! vom 16. November 2023; Sharpe, EJIL: Talk! vom 20. November 2023; Tignino/
Kebebew, EJIL: Talk! vom 20. November 2023; Oeter, Verfassungsblog vom 4. Dezember 2023; Al-Hababi, EJIL: 
Talk! vom 6. Dezember 2023; Qandeel, EJIL: Talk! vom 13. Dezember 2023; Pezzano, EJIL: Talk! vom 4. Januar 
2024; Lempel, EJIL: Talk! vom 8. Januar 2024; Flasch, EJIL: Talk! vom 10. Januar 2024; Weller, EJIL: Talk! vom  
10. Januar 2024; Walter, Verfassungsblog vom 12. Januar 2024.

3 Exemplarisch seien hier die Podiumsdiskussion „Der Krieg im Nahen Osten: Gegenwartsdiagnosen aus Friedensfor-
schung, Völkerrecht und Philosophie“ am 21. November 2023 sowie die Veranstaltung „Der aktuelle Nahostkonflikt 
– Völkerrechtliche Fragestellungen und Herausforderungen“ am 14. Dezember 2023 genannt.

4 Zur Meerenge Bab el-Mandab siehe statt vieler Lapidoth, Red Sea, Rn. 23 f., in: Peters (Hrsg.), Max Planck Encyclo-
pedia of Public International Law, erhältlich im Internet unter: <www.mpepil.com/> (zuletzt besucht am 10. Februar 
2024).

5 Zu dieser Zwecksetzung von Systematisierungsansätzen Luhmann, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsycho-
logie 19 (1967), 615 (618 ff.); ders., Soziale Systeme, 12, 50 und passim; vgl. überdies beispielsweise bereits Bruner/
Goodnow/Austin, A Study of Thinking, 12 („A first achievement of categorizing has already been discussed. By catego-
rizing as equivalent discriminable different events, the organism reduces the complexity of its environment.”) (Hervor-
hebung im Original).
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von Drittstaaten seit Ende November 2023 zu nennen. Schließlich handelt es sich, drittens, 
um die militärischen Maßnahmen, welche die USA und das Vereinigte Königreich seit dem 
11. Januar 2024 mit Hilfe von Kriegsschiffen und Kampfflugzeugen gegen die Huthi auf dem 
Territorium des Jemen selbst durchgeführt haben. Gemeinsam ist diesen vielfältigen aktuel-
len militärischen Maßnahmen gegen die Huthi, dass sie nicht zuletzt unter völkerrechtlichen 
Gesichtspunkten eine nähere Betrachtung angezeigt erscheinen lassen. Ihre völkerrechtlichen 
Implikationen und Rahmenbedingungen sollen daher im Zentrum der nachfolgend angestellten 
Überlegungen stehen.

B. Übergreifende Vorfrage: Völkerrechtlicher Status der Huthi    
 und des von ihnen beherrschten Territoriums?

Bevor im Rahmen dieses Beitrags auf die völkerrechtlichen Aspekte der aktuellen militäri-
schen Maßnahmen gegen die Huthi selbst eingegangen werden soll, erscheint es jedoch – ge-
rade auch im Hinblick auf die Ermittlung der anwendbaren Regelungen der internationalen 
Rechtsordnung – angezeigt, im Sinne einer übergreifenden Vorfrage eine völkerrechtliche Ein-
ordnung der beteiligten Akteure und Territorien vorzunehmen. Diese gebotene Kategorisierung 
fällt dabei bezogen auf die meisten relevanten Wirkungseinheiten auch vergleichsweise leicht. 
Bei Akteuren wie den USA, dem Vereinigten Königreich, Israel, Saudi-Arabien und Frank-
reich handelt es sich zweifelsohne um souveräne Staaten. Gleiches gilt für die Republik Jemen 
als einem weiteren Mitglied der Vereinten Nationen, obgleich in diesem Land seit nunmehr 
bereits über zehn Jahren ein Bürgerkrieg herrscht, an dem bekanntermaßen immer wieder auch 
andere Staaten beteiligt waren und sind.6 

Gerade im Kontext solcher Bürgerkriege kommt es gelegentlich zu Situationen, in denen 
gewisse Unsicherheiten hinsichtlich der Regierung des Staates herrschen. Dies ist namentlich 
dann der Fall, wenn mehrere miteinander politisch und militärisch konkurrierende Organi-
sationen und Gruppierungen jeweils den Status als Regierung und damit die legitime Aus-
übung der Regierungsgewalt für sich beanspruchen. In diesem Zusammenhang ist vorliegend 
zu konstatieren, dass die jemenitische Bewegung und Organisation der Huthi bislang keine 
nennenswerte internationale Anerkennung als Regierung des Jemen erfahren hat.7 Dies zeigt 
sich auch beispielsweise an dem Umstand, dass der UN-Sicherheitsrat in seinen einschlägigen 
Resolutionen lediglich von den Huthi als Gruppierung bzw. terroristische Vereinigung spricht 
und überdies in einigen dieser Resolutionen seine Unterstützung für den legitimen Präsidenten 
bzw. die legitime Regierung des Jemen zum Ausdruck bringt.8 Vielmehr bildet seit April 2022 
der Presidential Leadership Council unter der Führung von Rashad Muhammad al-Alimi die 
international anerkannte Spitze der Exekutive im Jemen.

Obgleich die Huthi somit richtigerweise nicht als die Regierung des Jemen angesehen 

6 Zu den Hintergründen und der Entwicklung des Konflikts im Jemen vgl. statt vieler AlDailami, Jemen – Der vergessene 
Krieg, 78 ff.; Schwager, Die militärische Intervention im Jemen, 12 ff.; Tzimas, Zeitschrift für ausländisches öffent-
liches Recht und Völkerrecht 78 (2018), 147 (172 ff.); Transfeld, SWP-Aktuell, Nr. 3, Januar 2022, 1 ff.; UN, Final 
Report of the Panel of Experts on Yemen established pursuant to Security Council Resolution 2140 (2014), UN Doc. 
S/2023/833 vom 2. November 2023, Rn. 1 ff., jeweils m.w.N.

7 Allgemein und eingehender zur Anerkennung von Regierungen aus völkerrechtlicher Perspektive siehe beispielsweise 
Crawford, Brownlie’s Principles of Public International Law, 141 ff.; Peters/Petrig, Völkerrecht – Allgemeiner Teil,  
48 ff.; Shaw, International Law, 385 ff.; Dahm/Delbrück/Wolfrum, Völkerrecht, Bd. I/1, 185 ff.

8 Vgl. exemplarisch UN SC Res. 2216 (2015) vom 14. April 2015; UN SC Res. 2624 (2022) vom 28. Februar 2022,  
Rn. 1 („the Houthi terrorist group“); UN SC Res. 2722 (2024) vom 10. Januar 2024.
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werden können, stellt sich gleichwohl die Frage ihres völkerrechtlichen Status bzw. der ent-
sprechenden Qualifizierung des von ihnen aktuell beherrschten Territoriums. Hierbei ist, wie 
der letztgenannte Aspekt bereits indiziert, insbesondere auch zu berücksichtigen, dass die Huthi 
seit ca. zehn Jahren eine im Wesentlichen effektive Kontrolle über rund ein Drittel des Staats-
gebietes des Jemen einschließlich der Hauptstadt Sanaa ausüben. Schon vor dem Hintergrund 
dieser über einen längeren Zeitraum gefestigten territorialen Basis erscheint es dabei einerseits 
nicht (mehr) sehr naheliegend, die Huthi aus völkerrechtlicher Perspektive als einen gleichsam 
„normalen“ privaten, transnational agierenden Gewaltakteur wie beispielsweise Al-Qaida zu 
qualifizieren.9 Andererseits spricht bereits der Umstand, dass das von den Huthi beherrschte 
Territorium weder von den staatlichen Mitgliedern der internationalen Gemeinschaft als eigen-
ständiger Staat anerkannt worden ist,10 noch das Huthi-Regime bislang überhaupt den Willen 
zum Ausdruck gebracht hat, einen vom Jemen unabhängigen Staat anzustreben,11 ersichtlich 
gegen die Annahme des Vorliegens von Staatsqualität im vorliegenden Zusammenhang.

Vielmehr ist es nach hier vertretener Auffassung angezeigt, dem von den Huthi effektiv 
kontrollierten Territorium, ebenso wie beispielsweise dem Gaza-Streifen unter der Herrschaft 
der Hamas, den völkerrechtlichen Status eines stabilisierten De facto-Regimes zuzuerkennen. 
Hierbei handelt es sich um territoriale Herrschaftsgebilde, deren Staatsqualität unter anderem 
mangels entsprechender Anerkennung durch einen substantiellen Teil der internationalen Staa-
tengemeinschaft zumindest umstritten ist. Stabilisierte De facto-Regime entstehen regelmäßig 
– aber, wie nicht zuletzt das Beispiel des Huthi-Regimes verdeutlicht, nicht notwendigerweise 
– als Resultat nicht gänzlich erfolgreicher, nonkonsensualer Sezessionsbestrebungen, in deren 
Folge die Aufständischen über einen oftmals sehr langen Zeitraum hinweg die effektive Herr-
schaftsgewalt über einen Gebietsteil eines bestehenden Staatsverbandes ausüben, ohne dass 
dieser Zustand von dem betroffenen Staat und der Mehrheit der anderen Mitglieder der inter-
nationalen Staatengemeinschaft im Sinne der Bildung eines neuen Staates anerkannt wird.12 
Weitere aktuelle Beispiele bilden Abchasien, Somaliland, Taiwan, Transnistrien und die Tür-
kische Republik Nordzypern. 

Die Qualifizierung des Huthi-Regimes als stabilisiertes De facto-Regime hat nicht nur zur 
Folge, dass es sich um ein mit völkerrechtlicher Vertragsschlussfähigkeit ausgestattetes parti-
elles Völkerrechtssubjekt handelt.13 Aus diesem Status folgt unter anderem auch die Verpflich-

9 So aber wohl beispielsweise noch UN SC Res. 2624 (2022) vom 28. Februar 2022, Rn. 1 („the Houthi terrorist group“); 
in diese Richtung jetzt auch unter anderem Pedrozo, International Law Studies 103 (2024), 49 (67 f.).

10 Zur Diskussion über die Relevanz einer internationalen Anerkennung für das Vorliegen von Staatsqualität vgl. statt 
vieler Crawford, Brownlie’s Principles of Public International Law, 134 ff.; Talmon, British Yearbook of International 
Law 75 (2004), 101 ff.; Hobe, Einführung in das Völkerrecht, 52 ff.; Orakhelashvili, Akehurst’s Modern Introduction 
to International Law, 97 ff.; Grant, The Recognition of States, 19 ff.; Henriksen, International Law, 61 ff.; Hillgruber, 
European Journal of International Law 9 (1998), 491 ff. In Bezug auf die insgesamt uneinheitlichen Staatenpraxis zu 
dieser Frage siehe exemplarisch Jennings/Watts, Oppenheim’s International Law, Bd. I, Introduction and Part 1, 129 
(“state practice is inconclusive and may be rationalised either way”); Shaw, International Law, 380 (“Practice over 
the last century or so is not unambiguous, […].”); und Warbrick, in: Evans (Hrsg.), International Law, 205 (249) (“it 
is conceded that the practice is not amenable completely to one explanation or the other, though each points to certain 
pragmatic conclusions which, ironically, may commend it to practitioners who otherwise resist grand theory“).

11 Zum Willen, ein Staat zu sein, als Kriterium für Staatlichkeit im Völkerrecht siehe unter anderem Crawford, The Crea-
tion of States in International Law, 156.

12 Allgemein zu stabilisierten De facto-Regimen aus völkerrechtlicher Perspektive vgl. statt vieler Frowein, De Facto 
Regime, Rn. 1 ff., in: Peters (Hrsg.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, erhältlich im Internet unter: 
<www.mpepil.com/> (zuletzt besucht am 10. Februar 2024); Gornig, Völkerrecht, § 20, Rn. 1 ff.; Schweisfurth, Völ-
kerrecht, 33 f.; Krieger, Das Effektivitätsprinzip im Völkerrecht, 94 f.; Krajewski, Völkerrecht, § 7, Rn. 48 ff.; Nowrot, 
in: Tietje/Nowrot (Hrsg.), Internationales Wirtschaftsrecht, § 2, Rn. 14 ff.; sowie grundlegend Frowein, Das de facto-
Regime im Völkerrecht, 1 ff.

13 So generell bezogen auf stabilisierte De facto-Regime auch beispielsweise Dahm/Delbrück/Wolfrum, Völkerrecht, Bd. 
I/3, 303 f.; Krajewski, Völkerrecht, § 7, Rn. 51; Verdross/Simma, Universelles Völkerrecht, §§ 405 f.; Nowrot, in: 
Tietje/Nowrot (Hrsg.), Internationales Wirtschaftsrecht, § 2, Rn. 16; von Arnauld, Völkerrecht, Rn. 69; Kämmerer, 
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tung zur Beachtung und zum Schutz der international anerkannten Menschenrechte14 sowie die 
Bindung an das Deliktsregime der völkerrechtlichen Verantwortlichkeit.15 Schließlich – und 
dieser Gesichtspunkt sollte gerade im vorliegenden Kontext keineswegs ungenannt bleiben – 
sind stabilisierte De facto-Regime nach ganz überwiegender und richtiger Auffassung auch in 
der Weise in das Recht der internationalen Friedenssicherung integriert, dass sie – jedenfalls im 
Verhältnis zu Drittstaaten16 – durch das in Art. 2 Ziff. 4 der Charta der Vereinten Nationen (UN-
Charta)17 völkervertragsrechtlich normierte sowie darüber hinaus, und in dieser Rechtsgestalt 
gerade auch für stabilisierte De facto-Regime relevante, Geltung als Völkergewohnheitsrecht 
beanspruchende völkerrechtliche Gewaltverbot18 geschützt sind, aber durch dieses zentrale 
Grundprinzip der heutigen Völkerrechtsordnung auch selbst als Pflichtenadressat rechtlich 
gebunden werden.19

in: Proelß (Hrsg.), Völkerrecht, 1 (67); Gornig, Völkerrecht, § 20, Rn. 6; Epping, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, § 11,  
Rn. 15; Schweisfurth, Völkerrecht, 34.

14 Hierzu exemplarisch Schoiswohl, Status and (Human Rights) Obligations, 214 ff.; ders., Austrian Review of Interna-
tional and European Law 6 (2001), 45 ff.; Lisenco/Nowrot/Shchukina, Human Rights in Times of Health Emergencies, 
20, jeweils m.w.N.

15 So auch unter anderem Verdross/Simma, Universelles Völkerrecht, § 406; Dahm/Delbrück/Wolfrum, Völkerrecht,  
Bd. I/2, 304; Balekjian, Die Effektivität, 150 ff.; Frowein, Das de facto-Regime im Völkerrecht, 71 ff.; Fischer, in: 
Bröhmer u.a. (Hrsg.), Festschrift Ress, 77 (90); Epping, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, § 11, Rn. 15; Heuser, Zeitschrift 
für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 49 (1989), 335 (339); Schoiswohl, Austrian Review of Internatio-
nal and European Law 6 (2001), 45 (64 ff.); ders., Status and (Human Rights) Obligations, 256 ff.; Wolfrum/Philipp, in: 
von Schorlemer (Hrsg.), Praxishandbuch UNO, 145 (155).

16 Siehe hierzu beispielsweise auch Heintschel von Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, § 55, Rn. 30.
17 Charta der Vereinten Nationen vom 26. Juni 1945, abgedruckt in: Documents of the United Nations Conference on 

International Organization, Bd. 15, 1945, 336; BGBl. 1973 II, 431; mit nachfolgender Änderung, abgedruckt in:  
BGBl. 1974 II, 769.

18 Allgemein und eingehender zum Rechtscharakter und Regelungsgehalt des völkerrechtlichen Gewaltverbots siehe 
überdies beispielsweise IGH, Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua  
(Nicaragua v. Vereinigte Staaten von Amerika), ICJ-Reports 1986, 14 (97 ff.); IGH, Case Concerning Armed Activities 
on the Territory of the Congo (Democratic Republic of Congo v. Uganda), ICJ-Reports 2005, 168 (223) („The prohibi-
tion against the use of force is a cornerstone of the United Nations Charter.“); Dahm/Delbrück/Wolfrum, Völkerrecht, 
Bd. I/3, 816 ff.; Bothe, in: Proelß (Hrsg.), Völkerrecht, 893 (902 ff.); Klabbers, International Law, 203 ff.; Wittich, in: 
Reinisch (Hrsg.), Österreichisches Handbuch des Völkerrechts, Bd. I, 425 ff.; Randelzhofer/Dörr, in: Simma/Khan/
Nolte/Paulus (Hrsg.), Charter of the United Nations, Bd. 1, Art. 2 (4), Rn. 14 ff., jeweils m.w.N.

19 Vgl. hierzu auch beispielsweise Verdross/Simma, Universelles Völkerrecht, § 406; Frowein, Das de facto-Regime im 
Völkerrecht, 69; ders., De Facto Regime, Rn. 4 f., in: Peters (Hrsg.), Max Planck Encyclopedia of Public International 
Law, erhältlich im Internet unter: <www.mpepil.com/> (zuletzt besucht am 10. Februar 2024); von Arnauld, Völker-
recht, Rn. 69, 1053, 1134; Bothe, in: Proelß (Hrsg.), Völkerrecht, 893 (912); Randelzhofer/Dörr, in: Simma/Khan/
Nolte/Paulus (Hrsg.), Charter of the United Nations, Bd. 1, Art. 2 (4), Rn. 29; Stein/von Buttlar/Kotzur, Völkerrecht, 
§ 29, Rn. 3; Wolfrum/Philipp, in: von Schorlemer (Hrsg.), Praxishandbuch UNO, 145 (155); Neuhold, Internationale 
Konflikte, 75 f.; Schweisfurth, Völkerrecht, 34; Nowrot, Normative Ordnungsstruktur und private Wirkungsmacht,  
581 ff.; Dörr, Use of Force, Prohibition of, Rn. 21, in: Peters (Hrsg.), Max Planck Encyclopedia of Public International 
Law, erhältlich im Internet unter: <www.mpepil.com/> (zuletzt besucht am 10. Februar 2024); Krajewski, Völkerrecht, 
§ 7, Rn. 51; Fischer, in: Bröhmer u.a. (Hrsg.), Festschrift Ress, 77 (90); Gornig, Völkerrecht, § 20, Rn. 6; skeptisch 
jedoch unter anderem Hillgruber, Die Aufnahme neuer Staaten, 754 ff.
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C. Abschuss von gegen Israel gerichteten Raketen und Drohnen der   
	 Huthi	durch	Kriegsschiffe	der	USA	und	des	Vereinigten	Königreichs

Die erste Kategorie militärischer Maßnahmen gegen die Huthi im aktuellen Nahostkonflikt, 
welche hier aus völkerrechtlicher Perspektive einer näheren Betrachtung unterzogen werden 
soll, bildet der Abschuss von gegen israelisches Territorium gerichteten Drohnen und Raketen 
der Huthi durch Kriegsschiffe namentlich der USA und des Vereinigten Königreichs. Offizielle 
Bestätigungen über entsprechende militärische Aktivitäten durch die USA lassen sich seit dem 
19. Oktober 2023 nachweisen.20

Wenn ein Staat fremde Raketen oder Drohnen abschießt, die ohne Erlaubnis in sein Staats-
gebiet eingedrungen sind, wie dies im vorliegenden Kontext seit Oktober 2023 wohl unter 
anderem durch Saudi-Arabien, Ägypten und Israel selbst erfolgt ist, so sind derartige Maßnah-
men als eine Durchsetzung der staatlichen Gebietshoheit mit militärischen Mitteln anzusehen, 
welche nach zutreffender Auffassung grundsätzlich schon nicht vom Anwendungsbereich des 
völkervertragsrechtlichen bzw. völkergewohnheitsrechtlichen Gewaltverbot erfasst sind.21 An-
ders stellt sich die Situation jedoch dar, wenn Kriegsschiffe anderer Staaten fremde Raketen 
oder Drohnen im internationalen Luftraum abschießen, wie vorliegend unter anderem durch 
die USA im Hinblick auf von den Huthi gegen Israel gerichtete Waffen geschehen.22 Hierbei 
handelt es sich zweifelsohne um militärische Maßnahmen, die zumindest prima facie gegen 
Art. 2 Ziff. 4 UN-Charta bzw. – im Hinblick auf das stabilisierte De facto-Regime der Huthi23 
– gegen das völkergewohnheitsrechtliche Gewaltverbot verstoßen. Im Lichte dieses Befundes 
stellt sich notwendigerweise die Frage nach einer völkerrechtlichen Rechtfertigung für diese 
militärische Gewaltanwendung.

In diesem Zusammenhang ist zunächst zu konstatieren, dass vorliegend dem System kol-
lektiver Sicherheit der Vereinten Nationen mit dem UN-Sicherheitsrat als seinem institutionel-
len Zentrum aktuell keine praktische Relevanz zukommt. Zwar kann der UN-Sicherheitsrat, 
im Sinne einer Ausnahme vom völkerrechtlichen Gewaltverbot, nach vielfach vertretener und 
zutreffender Auffassung in Wahrnehmung seiner Kompetenzen gemäß Kapitel VII UN-Charta 
– nach Feststellung des Vorliegens einer Friedensbedrohung, eines Bruchs des Friedens bzw. 
einer Angriffshandlung gemäß Art. 39 UN-Charta – auf der Grundlage von Art. 42 S. 2 i.V.m. 
Art. 48 Abs. 1 UN-Charta einzelne oder auch alle Mitglieder der Vereinten Nationen zur An-
wendung militärischer Gewalt autorisieren24 und hat dies in den vergangenen Jahrzehnten 

20 Siehe hierzu z.B. Pedrozo, International Law Studies 103 (2024), 49 (50 f.), m.w.N.
21 Vgl. allgemein hierzu auch beispielsweise von Arnauld, Völkerrecht, Rn. 1053; Stein/von Buttlar/Kotzur, Völkerrecht, 

§ 44, Rn. 6; Schindler, Berichte der Deutschen Gesellschaft für Völkerrecht 26 (1986), 11 (15); Corten, The Law 
Against War, 63 ff.; Hailbronner, Berichte der Deutschen Gesellschaft für Völkerrecht 26 (1986), 49 (67 ff.).

22 Siehe exemplarisch Pedrozo, International Law Studies 103 (2024), 49 (50 f.) („On October 19, 2023, USS Carney 
(DDG 64) successfully intercepted three missiles and fifteen unmanned aerial vehicles (drones) in international air-
space over a period of nine hours as the ship sailed north along the Red Sea. The projects were likely launched by 
Houthi rebels to attack targets in Israel. The missiles and drones were shot down by the U.S. guided-missile destroyer 
with SM-2 surface-to-air missiles. There is no evidence that the rebels were targeting the U.S. warship or any other 
U.S. asset in the area.”) (Hervorhebung im Original); US Warship Shoots Down Missiles and Drones Over the Red 
Sea, The Maritime Executive, 19 October 2023, erhältlich im Internet unter: <https://maritime-executive.com/article/
us-warship-shoots-down-missiles-and-drones-over-the-red-sea> (zuletzt besucht am 10. Februar 2024).

23 Siehe zu dieser Qualifizierung bereits supra unter B.
24 Allgemein hierzu sowie zu den Hintergründen für diesen Autorisierungsansatz vgl. statt vieler Sarooshi, The United 

Nations and the Development of Collective Security, 142 ff.; Chesterman, Just War or Just Peace?, 163 ff.; Krajewski, 
Völkerrecht, § 9, Rn. 61 ff.; Gray, International Law and the Use of Force, 341 ff.; von Arnauld, Völkerrecht, Rn. 1066 
ff.; Henderson, The Use of Force, 153 ff.; Krisch, in: Simma/Khan/Nolte/Paulus (Hrsg.), Charter of the United Nations, 
Bd. 2, Art. 42, Rn. 8 ff.; Tietje/Nowrot, in: de Nève/Dobner/Göhlert/Wolf (Hrsg.), Terror, Krieg und die Folgen, 185 
(203 ff.); Heintschel von Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, § 57, Rn. 19 ff.; Hernández, International Law,  
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bekanntermaßen auch bereits verschiedentlich so praktiziert.25 Allerdings sehen die bislang 
im Kontext des aktuellen Nahostkonflikts vom UN-Sicherheitsrat verabschiedeten drei Reso-
lutionen – im Einzelnen handelt es sich um die Resolution 2712 (2023) vom 15. November 
2023, die Resolution 2720 (2023) vom 22. Dezember 2023 sowie die Resolution 2722 (2024) 
vom 10. Januar 2024 – ersichtlich keine solche Ermächtigung zur Anwendung militärischer 
Gewalt zum Schutz der territorialen Integrität Israels im Allgemeinen oder gar zur Abwehr von 
entsprechenden Angriffen der Huthi im Besonderen vor.

Schon angesichts des Umstandes, dass die von den USA und weiteren Staaten ergrif-
fenen militärischen Maßnahmen offensichtlich primär dem Schutz Israels dienten, verdient 
vorliegend jedoch das nach zutreffender Auffassung26 ebenfalls als Rechtfertigungsgrund zu 
qualifizierende Recht auf kollektive Selbstverteidigung, welches sowohl in Art. 51 UN-Charta 
seine völkervertragsrechtliche Grundlage findet, als auch völkergewohnheitsrechtliche Gel-
tung beanspruchen kann,27 eine nähere Betrachtung. Dabei kommt zunächst dem Begriff des 
bewaffneten Angriffs als Voraussetzung für die Ausübung des Selbstverteidigungsrechts re-
gelmäßig eine Schlüsselfunktion für die Feststellung einer nach Art. 51 UN-Charta gerecht-
fertigten Anwendung militärischer Gewalt zu.28 In diesem Zusammenhang muss im vorlie-
genden Kontext allerdings nicht weiter auf die namentlich seit den Terroranschlägen vom 11. 
September 2001 in den USA sehr intensiv und kontrovers diskutierte Thematik – und hiermit 
zusammenhängenden völkerrechtlichen Fragestellungen – eingegangen werden, ob auch die 
entsprechenden Handlungen von nichtstaatlichen Gewaltakteuren wie privaten terroristischen 
Gruppierungen für sich genommen einen bewaffneten Angriff im Sinne des Art. 51 UN-Charta 
darstellen können bzw. unter welchen Voraussetzungen solche nichtstaatlichen Gewaltakte 
einem Staat zurechenbar sind oder in welchen Konstellationen die Aufenthaltsstaaten solcher 
privater Gewaltorganisationen gegen diese gerichtete militärische Maßnahmen durch Drittstaa-
ten auf ihrem Territorium dulden müssen.29 Aufgrund der sehr gut vertretbaren Qualifizierung 

367 ff.; Nowrot/Schabacker, American University International Law Review 14 (1998), 321 (352 ff.); Stein/von Buttlar/
Kotzur, Völkerrecht, § 54, Rn. 13 ff.; Blokker, European Journal of International Law 11 (2000), 541 ff.

25 Exemplarisch sei hier verwiesen auf UN SC Res. 678 (1990) vom 29. November 1990, Rn. 2 („Authorizes Member 
States co-operating with the Government of Kuwait, unless Iraq on or before 15 January 1991 fully implements, as 
set forth in paragraph l above, the above-mentioned resolutions, to use all necessary means to uphold and implement 
resolution 660 (1990) and all subsequent relevant resolutions and to restore international peace and security in the area; 
[…].”) (Hervorhebung im Original); UN SC Res. 794 (1992) vom 3. Dezember 1992, Rn. 16; UN SC Res. 940 (1994) 
vom 31. Juli 1994, Rn. 4; UN Sec Res. 1973 (2011) vom 17. März 2011, Rn. 4 und 8.

26 Vgl. hierzu auch beispielsweise Heintschel von Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, § 56, Rn. 2; Tietje/Nowrot, 
Neue Zeitschrift für Wehrrecht 44 (2002), 1 (5).

27 Zur Qualifizierung des Selbstverteidigungsrechts als Bestandteil des Völkergewohnheitsrechts siehe bereits statt vieler 
IGH, Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. Vereinigte Staa-
ten von Amerika), ICJ-Reports 1986, 14 (93 ff.); Alexandrov, Self-Defense Against the Use of Force in International 
Law, 93 ff.; Randelzhofer/Nolte, in: Simma/Khan/Nolte/Paulus (Hrsg.), Charter of the United Nations, Bd. 2, Art. 51,  
Rn. 9 ff.; Dinstein, War, Aggression and Self-Defence, 198 f.

28 Ebenso statt vieler Randelzhofer/Nolte, in: Simma/Khan/Nolte/Paulus (Hrsg.), Charter of the United Nations, Bd. 2, 
Art. 51, Rn. 16; Tietje/Nowrot, Neue Zeitschrift für Wehrrecht 44 (2002), 1 (5); Wittich, in: Reinisch (Hrsg.), Österrei-
chisches Handbuch des Völkerrechts, Bd. I, 425 (444).

29 Exemplarisch hierzu aus der internationalen Rechtsprechung IGH, Legal Consequences of the Construction of a Wall 
in the Occupied Palestinian Territory (United Nations), ICJ-Reports 2004, 136 (194) („Article 51 of the Charter thus 
recognizes the existence of an inherent right of self-defence in the case of armed attack by one State against another 
State. However, Israel does not claim that the attacks against it are imputable to a foreign State. […] Consequently, the 
Court concludes that Article 51 of the Charter has no relevance in this case.”); IGH, Case Concerning Armed Activities 
on the Territory of the Congo (Democratic Republic of Congo v. Uganda), ICJ-Reports 2005, 168 (223) („Accord-
ingly, the Court has no need to respond to the contentions of the Parties as to whether and under what conditions 
contemporary international law provides for a right of self-defence against large-scale attacks by irregular forces.”);  
IGH, Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. Vereinigte Sta-
aten von Amerika), ICJ-Reports 1986, 14 (103 f.). Die Beiträge aus dem Schrifttum zu dieser Thematik sind mittler-
weile mehr als Legion. Beispielhaft sei hier verwiesen auf Tietje/Nowrot, Neue Zeitschrift für Wehrrecht 44 (2002),  
1 (5 ff.); König, Die Bekämpfung von Terroristen und Piraten, 5 ff.; von Arnauld, Völkerrecht, Rn. 1124 ff.; Wandscher, 
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des von den Huthi seit längerem effektiv kontrollierten Territoriums als ein stabilisiertes De 
facto-Regime und dem daraus folgenden internationalrechtlichen Status eines Schutz- und 
Verpflichtungsadressaten des völkergewohnheitsrechtlichen Gewaltverbots30 ist zu konstatie-
ren, dass das Huthi-Regime aus völkerrechtlicher Perspektive zweifelsohne grundsätzlich ein 
möglicher Urheber eines bewaffneten Angriffs im Sinne des Art. 51 UN-Charta sein kann, 
da die Stellung von stabilisierten De facto-Regimen sich auch insoweit als zumindest staats-
ähnlich darstellt, als entsprechende bewaffnete Angriffe unstrittig auch von Vertretern dieser 
internationalen Akteurskategorie ausgehen können.

Überdies scheinen auch die übrigen Voraussetzungen einer völkerrechtlich legitimen 
Ausübung des Selbstverteidigungsrechts im Hinblick auf diese erste Kategorie militärischer 
Maßnahmen gegen die Huthi im aktuellen Nahostkonflikt gegeben zu sein. Der Beschuss Isra-
els mit Raketen und der intendierte Angriff mit Drohnen durch die Huthi weist wohl unstrittig 
die hinreichende Intensität auf, um die diesbezüglichen Anforderungen an einen bewaffneten 
Angriff im Sinne des Art. 51 UN-Charta zu erfüllen.31 Diese Angriffe hatten überdies im Zeit-
punkt des Abschusses der Raketen und Drohnen durch Kriegsschiffe der USA und weiterer 
Staaten auch zweifelsohne schon begonnen und stellten sich damit als vom zeitlichen Anwen-
dungsbereich des Selbstverteidigungsrechts erfasst dar.32 Weiterhin ist davon auszugehen, dass 
es sich bei dieser Ausübung des Rechts auf kollektive Selbstverteidigung zugunsten Israels 
aus der Perspektive dieses Staates keineswegs um eine unerwünschte und damit gleichsam 
aufgedrängte militärische Hilfeleistung gehandelt hat.33 Schließlich sind vorliegend auch die 
völkerrechtlichen Anforderungen an die Selbstverteidigungshandlungen erfüllt. Die von den 
USA und weiteren Staaten ergriffenen militärischen Maßnahmen sind, ohne dass dies näher 

Internationaler Terrorismus und Selbstverteidigungsrecht, 127 ff., 179 ff.; Delbrück, Die Friedens-Warte 74 (1999),  
139 (156); ders., German Yearbook of International Law 44 (2001), 9 (15 f.); Franck, American Journal of Interna-
tional Law 95 (2001), 839 ff.; Ruffert, Zeitschrift für Rechtspolitik 35 (2002), 247 ff.; Cassese, European Journal of 
International Law 12 (2001), 993 ff.; Tams, European Journal of International Law 20 (2009), 359 (367 ff.); Krajewski, 
Archiv des Völkerrechts 40 (2002), 183 (187 ff.); Starski, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völ-
kerrecht 75 (2015), 455 ff.; Tomuschat, EuGRZ 28 (2001), 535 ff.; Frowein, Zeitschrift für ausländisches öffentliches 
Recht und Völkerrecht 62 (2002), 879 ff.; Lorenz, Extraterritoriale Selbstverteidigung, 156 ff.; Ruys, ‘Armed Attack‘ 
and Article 51 of the UN Charter, 419 ff.; Finke, Archiv des Völkerrechts 55 (2017), 1 ff.; Blokker/Dam-de Jong, in: 
Rose u.a., Public International Law, 208 (226 f.); Randelzhofer/Nolte, in: Simma/Khan/Nolte/Paulus (Hrsg.), Charter 
of the United Nations, Bd. 2, Art. 51, Rn. 31 ff.; Epiney, Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit, 261 f.; Bianchi, Ger-
man Yearbook of International Law 47 (2004), 343 (374 ff.); Wolf, Die Haftung der Staaten, 455 f.; Stahn, in: Walter 
u.a. (Hrsg.), Terrorism as a Challenge, 827 (848 ff.); Kreß, Gewaltverbot und Selbstverteidigungsrecht, 152 f.; Bruha/
Tams, in: Dicke u.a. (Hrsg.), Liber amicorum Jost Delbrück, 85 (87 ff.); Bruha/Bortfeld, Vereinte Nationen 49 (2001),  
161 ff.; Hernández, International Law, 355 ff.; Bajrami, Selbstverteidigung gegen nichtstaatliche Akteure, 13 ff.; Dau, 
Die völkerrechtliche Zulässigkeit von Selbstverteidigung gegen nicht-staatliche Akteure, 55 ff., jeweils m.w.N.

30 Vgl. zu diesen Aspekten bereits supra unter B.
31 Allgemein und eingehender zu dieser Anforderung an die Angriffshandlung siehe beispielsweise Ruys, ‘Armed Attack‘ 

and Article 51 of the UN Charter, 126 ff.; Randelzhofer/Nolte, in: Simma/Khan/Nolte/Paulus (Hrsg.), Charter of the 
United Nations, Bd. 2, Art. 51, Rn. 16 ff.; Gazzini, The Changing Rules on the Use of Force, 133 ff.; von Arnauld, 
Völkerrecht, Rn. 1092 ff.; Brownlie, International Law and the Use of Force by States, 365 ff.; Genoni, Die Notwehr im 
Völkerrecht, 134 ff.; Stein/von Buttlar/Kotzur, Völkerrecht, § 45, Rn. 1 ff.; Heintschel von Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), 
Völkerrecht, § 56, Rn. 6 ff.; Dinstein, War, Aggression and Self-Defence, 205 ff., jeweils m.w.N.

32 Allgemein zum Anwendungsbereich des völkerrechtlichen Selbstverteidigungsrechts ratione temporis vgl. statt 
vieler Randelzhofer/Nolte, in: Simma/Khan/Nolte/Paulus (Hrsg.), Charter of the United Nations, Bd. 2, Art. 51,  
Rn. 49 ff.; Wittich, in: Reinisch (Hrsg.), Österreichisches Handbuch des Völkerrechts, Bd. I, 425 (448 f.); Greenwood, 
Self-Defence, Rn. 41 ff., in: Peters (Hrsg.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, erhältlich im Inter-
net unter: <www.mpepil.com/> (zuletzt besucht am 10. Februar 2024); Franck, Recourse to Force, 97 ff.

33 Zur Unzulässigkeit einer aufgedrängten kollektiven Selbstverteidigung vgl. schon IGH, Case Concerning Military and 
Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. Vereinigte Staaten von Amerika), ICJ-Reports 1986, 
14 (104 ff.); IGH, Case Concerning Oil Platforms (Iran v. Vereinigte Staaten von Amerika), ICJ-Reports 2003, 161 
(186); Heintschel von Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, § 56, Rn. 29; Greenwood, Self-Defence, Rn. 38, in: 
Peters (Hrsg.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, erhältlich im Internet unter: <www.mpepil.
com/> (zuletzt besucht am 10. Februar 2024); Randelzhofer/Nolte, in: Simma/Khan/Nolte/Paulus (Hrsg.), Charter of 
the United Nations, Bd. 2, Art. 51, Rn. 48; Verdross/Simma, Universelles Völkerrecht, § 474.
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ausgeführt werden müsste, zum Schutz Israels als erforderlich und im Übrigen auch als ver-
hältnismäßig anzusehen.34

Die – abgesehen von dem formellen Erfordernis einer umgehenden Notifizierung des UN-
Sicherheitsrates über die ergriffenen Selbstverteidigungsmaßnahmen gemäß Art. 51 S. 2 UN-
Charta35 – einzige Voraussetzung einer völkerrechtsgemäßen Ausübung des Selbstverteidi-
gungsrecht, deren Vorliegen im aktuellen Kontext möglicherweise von einigen Leserinnen und 
Lesern in Zweifel gezogen wird, betrifft die erforderliche Rechtswidrigkeit des bewaffneten 
Angriffs der Huthi. Bekanntermaßen gibt es keine völkerrechtlich zulässige Selbstverteidigung 
– weder in Gestalt einer individuellen noch kollektiven Selbstverteidigung – gegen eine selbst 
völkerrechtlich legitimierte militärische Gewaltanwendung.36 Würde man also annehmen, dass 
das aktuelle militärische Vorgehen Israels namentlich im Gaza-Streifen als eine völkerrechts-
widrige Gewaltanwendung zu qualifizieren ist, weil beispielsweise die von der Hamas entfalte-
ten Gewaltaktivitäten in Ausübung eines internationalrechtlich anerkannten Widerstandsrechts 
des palästinensischen Volkes gegen Fremdherrschaft erfolgt sind37 oder weil die Selbstverteidi-
gungshandlungen Israels nicht den Anforderungen der Verhältnismäßigkeit genügen, so könn-
ten sich die militärischen Maßnahmen der Huthi gegen Israel selbst als Ausübung kollektiver 
Selbstverteidigung zugunsten des stabilisierten De facto-Regimes der Hamas im Gaza-Streifen 
bzw. eines Staates Palästina und damit gegebenenfalls als eine völkerrechtlich legitimierte 
Gewaltanwendung darstellen, gegen die Selbstverteidigungsmaßnahmen von Drittstaaten wie 
den USA zugunsten Israels völkerrechtswidrig wären.

Bei diesen letztgenannten Fragestellungen handelt es sich gerade auch aus völkerrechtli-
cher Perspektive – um es mit dem Vater von Effi Briest zu sagen38 – wahrlich um ein weites 

34 Allgemein zu diesen Anforderungen an legitime Selbstverteidigungshandlungen siehe beispielsweise IGH, Case Con-
cerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. Vereinigte Staaten von Amer-
ika), ICJ-Reports 1986, 14 (94 und 103); IGH, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (United Nations), 
ICJ-Reports 1996, 226 (245); IGH, Case Concerning Oil Platforms (Iran v. Vereinigte Staaten von Amerika),  
ICJ-Reports 2003, 161 (187 und 196 ff.); IGH, Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo  
(Democratic Republic of Congo v. Uganda), ICJ-Reports 2005, 168 (223); O’Meara, Necessity and Proportionality 
and the Right of Self-Defence in International Law, 25 ff.; Kenny, in: Wolfrum/Philipp (Hrsg.), United Nations, Bd. 2, 
1162 (1168); Randelzhofer/Nolte, in: Simma/Khan/Nolte/Paulus (Hrsg.), Charter of the United Nations, Bd. 2, Art. 51, 
Rn. 57 ff.; Tietje/Nowrot, Neue Zeitschrift für Wehrrecht 44 (2002), 1 (15); Nowrot/Schabacker, American University 
International Law Review 14 (1998), 321 (367 f.).

35 Ein Unterlassen dieser gemäß Art. 51 S. 2 UN-Charta vorgesehenen Notifizierung des UN-Sicherheitsrates stellt nach 
verschiedentlich vertretener und zutreffender Auffassung zwar eine Verletzung der Verpflichtungen des entsprechenden 
Staates aus der UN-Charta dar, hat jedoch im Übrigen nicht die Rechtswidrigkeit und damit Verwirkung der Aus-
übung des Selbstverteidigungsrechts an sich zur Folge. Siehe hierzu unter anderem Krajewski, Völkerrecht, § 9, Rn. 95;  
Dinstein, War, Aggression and Self-Defence, 259 f.; Hernández, International Law, 352; Heintschel von Heinegg, in: 
Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, § 56, Rn. 39; Greenwood, Self-Defence, Rn. 31, in: Peters (Hrsg.), Max Planck Encyclo-
pedia of Public International Law, erhältlich im Internet unter: <www.mpepil.com/> (zuletzt besucht am 10. Februar 
2024); Gornig, Völkerrecht, § 45, Rn. 36; Green, Virginia Journal of International Law 55 (2015), 563 (592 ff.), m.w.N. 
Vgl. überdies IGH, Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. 
Vereinigte Staaten von Amerika), ICJ-Reports 1986, 14 (105).

36 Vgl. auch statt vieler von Arnauld, Völkerrecht, Rn. 1097; Heintschel von Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, § 56, 
Rn. 29 („Ist die Anwendung militärischer Gewalt gegen Staat A gerechtfertigt, besteht kein Recht zur individuellen und 
erst Recht kein Recht zur kollektiven Selbstverteidigung durch Staat B.“).

37 Vgl. in diesem Zusammenhang beispielsweise UN GA Res. 3314 (XXIX), Definition der Aggression, UN Doc.  
A/RES/3314 (XXIX) vom 14. Dezember 1974, Anlage, Art. 7 („Diese Definition, insbesondere ihr Artikel 3, kann 
in keiner Weise das sich aus der Charta herleitende Recht auf Selbstbestimmung, Freiheit und Unabhängigkeit von 
Völkern beeinträchtigen, die dieses Rechts gewaltsam beraubt wurden und auf die in der Erklärung über Grundsätze 
des Völkerrechts betreffend freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang 
mit der Charta der Vereinten Nationen Bezug genommen wird, insbesondere nicht von Völkern unter kolonialen oder 
rassistischen Regimen oder anderen Formen der Fremdherrschaft; noch das Recht dieser Völker, im Einklang mit den 
Grundsätzen der Charta und in Übereinstimmung mit der genannten Erklärung für dieses Ziel zu kämpfen und Unter-
stützung zu suchen und zu erhalten.“).

38 Fontane, Effi Briest, 38, 133, 134 und passim.
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Feld. Der Verfasser dieses Beitrags möchte es aber an dieser Stelle – ohne dass hier eine nähere 
Erläuterung erfolgen soll39 – bei der Aussage belassen, dass er die angeführten Annahmen nicht 
für zutreffend hält. Der Abschuss von gegen israelisches Territorium gerichteten Drohnen und 
Raketen der Huthi durch Kriegsschiffe namentlich der USA und des Vereinigten Königreichs 
ist somit nach hier vertretener Auffassung als Ausübung des Rechts auf kollektive Selbstvertei-
digung gemäß Art. 51 UN-Charta bzw. entsprechendem Völkergewohnheitsrecht gerechtfertigt 
und steht damit im Einklang mit den normativen Vorgaben der internationalen Rechtsordnung.

D.	 Schutz	und	Verteidigung	von	Handelsschiffen	gegen	 
	 Angriffe	der	Huthi

Bei dem zweiten Typus militärischer Maßnahmen gegen die Huthi im Kontext des aktuellen 
Nahostkonflikts, dessen völkerrechtliche Rahmenbedingungen und Implikationen vorliegend 
von Interesse sind, handelt es sich um den Schutz und die Verteidigung von Handelsschiffen in 
der Meerenge von Bab el-Mandab durch Kriegsschiffe der USA, des Vereinigten Königreichs 
sowie weiterer Drittstaaten seit Ende November 2023.

Die wohl erste und gleichzeitig bislang gleichsam spektakulärste Gewaltaktivität der Huthi 
in diesem Zusammenhang betraf das Entern des Autotransporters Galaxy Leader mit Hilfe 
eines Hubschraubers in der Meerenge von Bab el-Mandab am 19. November 2023. Das Schiff 
wurde von den Huthi übernommen und in den Hafen von al-Hudaida, einer von den Huthi kon-
trollierten Stadt, gebracht, wo es seitdem festgehalten wird. Gleiches gilt für die Besatzung des 
Schiffes. Nachfolgend haben die Huthi zahlreiche Handelsschiffe sowie einige Kriegsschiffe 
der USA, des Vereinigten Königreichs und Frankreichs in diesem Seegebiet unter anderem mit 
Anti-Schiffsraketen, Drohnen und Patrouillenbooten angegriffen. Die daraufhin unter anderem 
von den USA, Frankreich und dem Vereinigten Königreich ergriffenen militärischen Maßnah-
men betrafen das Entsenden von (weiteren) Kriegsschiffen in die Seegebiete um die Meerenge 
von Bab el-Mandab sowie den Abschuss von gegen Handels- und Kriegsschiffe gerichteten 
Raketen und Drohnen der Huthi. Überdies wurden im Rahmen der Abwehr eines Angriffs auf 
das Containerschiff Maersk Hangzhou am 31. Dezember 2023 drei Patrouillenboote der Huthi 
durch von US-Kriegsschiffen gestartete Militärhubschrauber versenkt.40

Aus der Perspektive des Seevölkerrechts ist Bab el-Mandab eine internationale Meeren-
ge – also ein natürliches Seegebiet geringer Breite, welches der internationalen Schifffahrt 
dient41 – die die Voraussetzungen des Art. 37 des Seerechtsübereinkommens der Vereinten 
Nationen vom 10. Dezember 198242 (SRÜ) erfüllt43 und auf die vor diesem Hintergrund das 

39 Diese Fragestellungen waren unter anderem Gegenstand eingehenderer und kontroverser Diskussionen im Rahmen 
der Podiumsdiskussion „Der Krieg im Nahen Osten: Gegenwartsdiagnosen aus Friedensforschung, Völkerrecht und 
Philosophie“ an der Universität Hamburg am 21. November 2023 sowie der Veranstaltung „Der aktuelle Nahostkonflikt 
– Völkerrechtliche Fragestellungen und Herausforderungen“ an der Universität Hamburg am 14. Dezember 2023.

40 Vgl. zu diesen Vorfällen und militärischen Maßnahmen beispielsweise Kraska, Lawfare vom 2. Januar 2024; Pedrozo, 
International Law Studies 103 (2024), 49 (51 ff.), m.w.N.

41 Vgl. zu diesem Verständnis internationaler Meerengen auch z.B. Heintschel von Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), Völker-
recht, § 41, Rn. 2; Lapidoth, Straits, International, Rn. 1, in: Peters (Hrsg.), Max Planck Encyclopedia of Public Inter-
national Law, erhältlich im Internet unter: <www.mpepil.com/> (zuletzt besucht am 10. Februar 2024); López Martín, 
International Straits, 41 ff.; Churchill/Lowe/Sander, The Law of the Sea, 167; siehe auch bereits IGH, Corfu Channel 
Case (UK v. Albania), ICJ-Reports 1949, 4 (28).

42 Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982, abgedruckt in: BGBl. 1994 II, 1799.
43 So auch bezogen auf Bab el-Mandab unter anderem bereits Lapidoth, Red Sea, Rn. 24, in: Peters (Hrsg.), Max Planck 

Encyclopedia of Public International Law, erhältlich im Internet unter: <www.mpepil.com/> (zuletzt besucht am 10. 
Februar 2024). Allgemein und eingehender zu den Voraussetzungen des Art. 37 SRÜ vgl. z.B. Jia, in: Proelss (Hrsg.), 



Karsten Nowrot 

14

Von Seevölkerrecht und Selbstverteidigung

Rechtsregime der Art. 38 ff. SRÜ Anwendung findet.44 Diese völkerrechtlichen Regelungen 
für internationale Meerengen im Sinne des Art. 37 SRÜ sind aus der Perspektive der Freiheit 
der Schifffahrt betrachtet gleichsam zwischen den auf Küstenmeere anwendbaren Vorschriften 
der Art. 17 ff. SRÜ sowie dem Regelungsregime für die Hohe See gemäß der Art. 86 ff. SRÜ 
liegend zu verorten. Einerseits gewährt das Völkerrechtsregime der Art. 38 ff. SRÜ für die 
Flaggenstaaten von Schiffen erheblich weitergehende Rechte und Freiheiten als das Konzept 
der friedlichen Durchfahrt durch das Küstenmeer gemäß der Art. 17 ff. SRÜ.45 Andererseits 
sehen die Vorschriften für internationale Meerengen im Sinne des Art. 37 SRÜ aber weiterge-
hende Einschränkungen als im Falle der Schifffahrt auf der Hohen See gemäß der Art. 86 ff. 
SRÜ vor.46

Den Kern dieses Sonderrechtsregimes für internationale Meerengen wie Bab el-Mandab 
bildet dabei das Recht auf Transitdurchfahrt gemäß Art. 38 Abs. 1 SRÜ für alle Schiffe sowie 
Luftfahrzeuge. Dies gilt nicht nur für Handelsschiffe, sondern nach wohl ganz überwiegender 
und zutreffender Auffassung auch für Kriegsschiffe jeglicher Art.47 Unter Transitdurchfahrt 
wird in diesem Zusammenhang auf der Basis der Legaldefinition des Art. 38 Abs. 2 SRÜ 
„die in Übereinstimmung mit diesem Teil [des SRÜ] erfolgende Ausübung der Freiheit der 
Schiffahrt und des Überflugs lediglich zum Zweck des ununterbrochenen und zügigen Transits 
durch die Meerenge“ verstanden.48 Mit diesem Recht auf Transitdurchfahrt korrespondiert die 
in Art. 38 Abs. 1, Art. 42 Abs. 2 und Art. 44 SRÜ normierte Verpflichtung der Anliegerstaaten 
einer internationalen Meerenge, die Transitdurchfahrt für Handels- und Kriegsschiffe nicht zu 
behindern, nicht auszusetzen, nicht zu verweigern oder in sonstiger Weise zu beeinträchtigen.49 

Diese völkervertragsrechtlichen Regelungen für internationale Meerengen im Sinne des 

Convention on the Law of the Sea – A Commentary, Article 37, Rn. 6 ff.; Caminos/Cogliati-Bantz, The Legal Regime 
of Straits, 41 ff.; Tanaka, The International Law of the Sea, 124 ff.; Graf Vitzthum, in: ders. (Hrsg.), Handbuch des 
Seerechts, Kapitel 2, Rn. 164 ff.; Burke/DeLeo, Yale Journal of World Public Order 9 (1983), 389 (402); Schachte/ 
Bernhardt, Virginia Journal of International Law 33 (1993), 527 (538 ff.).

44 Allgemein zu dem auf internationale Meerengen im Sinne des Art. 37 SRÜ anwendbaren Rechtsregime siehe beispiels-
weise Jia, The Regime of Straits, 129 ff.; López Martín, International Straits, 109 ff.; Tanaka, The International Law 
of the Sea, 131 ff.; Proelß, in: ders. (Hrsg.), Völkerrecht, 553 (597 f.); Churchill/Lowe/Sander, The Law of the Sea,  
171 ff.; Heintschel von Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, § 41, Rn. 9 ff. Zur historischen Entwicklung dieses 
völkerrechtlichen Regimes vgl. überdies López Martín, International Straits, 1 ff.; Graf Vitzthum, in: ders. (Hrsg.), 
Handbuch des Seerechts, Kapitel 2, Rn. 158 ff., m.w.N.

45 Zu dieser Wahrnehmung auch bereits statt vieler Crawford, Brownlie’s Principles of Public International Law, 303; 
Orakhelashvili, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, 169 f.; Mahmoudi/Ratcovich Leopardi, Transit 
Passage, Rn. 20 ff., in: Peters (Hrsg.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, erhältlich im Internet 
unter: <www.mpepil.com/> (zuletzt besucht am 10. Februar 2024); Birkner, Die Durchfahrtsrechte von Handels- und 
Kriegsschiffen, 129 ff.; Graf Vitzthum, in: ders. (Hrsg.), Handbuch des Seerechts, Kapitel 2, Rn. 169.

46 Mahmoudi/Ratcovich Leopardi, Transit Passage, Rn. 4, in: Peters (Hrsg.), Max Planck Encyclopedia of Public Interna-
tional Law, erhältlich im Internet unter: <www.mpepil.com/> (zuletzt besucht am 10. Februar 2024).

47 So bereits statt vieler Heintschel von Heinegg, in: Graf Vitzthum (Hrsg.), Handbuch des Seerechts, Kapitel 7,  
Rn. 51; ders., in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, § 41, Rn. 10; Proelß, in: ders. (Hrsg.), Völkerrecht, 553 (597); Gornig, 
Völkerrecht, § 87, Rn. 15; Graf Vitzthum, in: ders. (Hrsg.), Handbuch des Seerechts, Kapitel 2, Rn. 171. Zur Defini-
tion und dem völkerrechtlichen Status von Kriegsschiffen vgl. unter anderem die Art. 29 ff. SRÜ sowie beispielsweise 
Heintschel von Heinegg, Warships, Rn. 1 ff., in: Peters (Hrsg.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 
erhältlich im Internet unter: <www.mpepil.com/> (zuletzt besucht am 10. Februar 2024); Barnes, in: Proelss (Hrsg.), 
Convention on the Law of the Sea – A Commentary, Article 29, Rn. 1 ff.

48 Eingehender zum Recht auf Transitdurchfahrt gemäß Art. 38 SRÜ vgl. unter anderem Jia, in: Proelss (Hrsg.), Con-
vention on the Law of the Sea – A Commentary, Article 38, Rn. 1 ff.; Mahmoudi/Ratcovich Leopardi, Transit Passage,  
Rn. 13 ff., in: Peters (Hrsg.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, erhältlich im Internet unter: <www.
mpepil.com/> (zuletzt besucht am 10. Februar 2024).

49 Zu den Rechten und Pflichten der Anliegerstaaten auf der Grundlage der Art. 38 ff. SRÜ siehe eingehender  
Graf Vitzthum, in: ders. (Hrsg.), Handbuch des Seerechts, Kapitel 2, Rn. 171 ff.; Jia, in: Proelss (Hrsg.), Convention on 
the Law of the Sea – A Commentary, Article 44, Rn. 1 ff.; Heintschel von Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, § 41, 
Rn. 13 f.
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Art. 37 SRÜ sind für die Republik Jemen als Vertragspartei der SRÜ50 unmittelbar verbindlich. 
Fraglich – und im vorliegenden Zusammenhang ersichtlich auch relevant – ist aber, ob dieser 
Befund auch auf das stabilisierte De facto-Regime der Huthi51 Anwendung findet. Zugunsten 
einer solchen Annahme könnte hier der Rechtsgedanke über die prinzipielle Fortgeltung von 
völkerrechtlichen Verträgen, die einen territorialen Bezug aufweisen und auch als radizierte 
Verträge bezeichnet werden,52 wie er in Art. 12 der Wiener Konvention über Staatennachfolge 
in Verträge vom 23. August 1978 kodifiziert ist53 und überdies als Bestandteil des Völkerge-
wohnheitsrechts Geltung beansprucht,54 angeführt werden. Selbst wenn nicht alle Leserinnen 
und Leser dieser Argumentation zu folgen bereit seien sollten, so hat das Recht auf Transit-
durchfahrt in Bezug auf internationale Meerengen nach richtigerweise zunehmend vertretener 
Auffassung mittlerweile auch den Status von Völkergewohnheitsrecht erlangt55 und ist zu-
mindest in dieser normativen Gestalt auch auf stabilisierte De facto-Regime wie das Regime 
der Huthi anwendbar. Vor diesem Hintergrund stellen die aktuellen Angriffe der Huthi auf 
Handelsschiffe in der Meerenge Bab el-Mandab also zweifelsohne eine nach Art. 38 Abs. 1 
und Art. 44 SRÜ bzw. nach Völkergewohnheitsrecht unzulässige Behinderung des Rechts auf 
Transitdurchfahrt dar.

Diese Behinderung des Rechts auf Transitdurchfahrt durch das Huthi-Regime gibt anderen 
Staaten jedoch – zumindest für sich genommen – prinzipiell nicht das Recht, auf diesen Ver-
stoß gegen das Völkerrecht mit weiterreichenden militärischen Maßnahmen gegen die Huthi 
zu antworten.56 Insofern sind die Staaten auf das Gebot und die Mittel der friedlichen Streit-
beilegung gemäß Art. 2 Ziff. 3 sowie Art. 33 Abs. 1 UN-Charta verwiesen,57 welche gleichsam 

50 Für eine Übersicht der Vertragsparteien des SRÜ vgl. die Informationen im Internet unter: <https://treaties.un.org/
pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-6&chapter=21&Temp=mtdsg3&clang=_en> (zuletzt 
besucht am 10. Februar 2024).

51 Siehe zu dieser Qualifizierung bereits supra unter B.
52 Eingehender zu radizierten Verträgen im Recht der Staatennachfolge Zimmermann, Staatennachfolge in völkerrechtli-

che Verträge, 451 ff., m.w.N.
53 Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties of 23 August 1978, erhältlich im Internet unter: 

<https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXIII-2&chapter=23&clang=_en> (zuletzt 
besucht am 10. Februar 2024).

54 So z.B. IGH, Case Concerning the Gabcikovo-Nagymaros Project, (Ungarn v. Slowakei), ICJ-Reports 1997, 7 (71 f.); 
Krajewski, Völkerrecht, § 7, Rn. 77; Zimmermann/Devaney, State Succession in Treaties, Rn. 17, in: Peters (Hrsg.), 
Max Planck Encyclopedia of Public International Law, erhältlich im Internet unter: <www.mpepil.com/> (zuletzt 
besucht am 10. Februar 2024).

55 So unter anderem auch bereits Heintschel von Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, § 41, Rn. 4; Lapidoth, Straits, 
International, Rn. 16, in: Peters (Hrsg.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, erhältlich im Internet 
unter: <www.mpepil.com/> (zuletzt besucht am 10. Februar 2024); Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundes-
tages, Rechtliche Spielräume für ein militärisches Engagement zum Schutze von Handelsschiffen und Schifffahrtswe-
gen in der Straße von Hormuz, WD 2 – 3000 – 088/19, August 2019, 11 f.; Mahmoudi/Ratcovich Leopardi, Transit 
Passage, Rn. 37, in: Peters (Hrsg.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, erhältlich im Internet unter: 
<www.mpepil.com/> (zuletzt besucht am 10. Februar 2024); weiterhin skeptisch demgegenüber z.B. Orakhelash-
vili, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, 170; Tanaka, The International Law of the Sea, 134; Graf  
Vitzthum, in: ders. (Hrsg.), Handbuch des Seerechts, Kapitel 2, Rn. 179; Jia, in: Proelss (Hrsg.), Convention on the 
Law of the Sea – A Commentary, Article 38, Rn. 3; vgl. auch Lott/Kawagishi, Ocean Development & International Law 
53 (2022), 123 (132) („It is not clear if the right of transit passage forms part of customary international law.”); sowie 
Shaw, International Law, 494 („It is unclear whether the right of transit passage has passed into customary law. Practice 
is as yet ambiguous.”), jeweils m.w.N.

56 Vgl. in aller Deutlichkeit auch beispielsweise Stein, in: Ipsen/Schmidt-Jortzig (Hrsg.), Festschrift Rauschning, 487 
(490) („Das heißt nicht, daß die Kriegsmarine der Handelsmarine ohne weiteres den Weg freischießen darf […].“); 
ebenso unter anderem Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Rechtliche Spielräume für ein militäri-
sches Engagement zum Schutze von Handelsschiffen und Schifffahrtswegen in der Straße von Hormuz, WD 2 – 3000 
– 088/19, August 2019, 16 ff.

57 Ausführlicher zu den einzelnen Mitteln friedlicher Streitbeilegung im Völkerrecht vgl. u.a. Merrills/de Brabandere, 
Merrills‘ International Dispute Settlement, 38 ff.; Tanaka, The Peaceful Settlement of International Disputes, 29 ff.; 
Epping, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, § 59, Rn. 6 ff.; Shaw, International Law, 882 ff.; Collier/Lowe, The Settlement 
of Disputes in International Law, 20 ff.; im Hinblick auf die Verpflichtung zur friedlichen Streitbeilegung als einem 
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naturgemäß eine enge Verbindung im Sinne eines Komplementärverhältnisses58 zum völker-
rechtlichen Gewaltverbot aufweisen. Überdies besteht die Möglichkeit, Gegenmaßnahmen 
bzw. Repressalien ohne militärischen Charakter beispielsweise in Gestalt von unilateralen 
Wirtschaftssanktionen zu erlassen.59

Diese rechtlichen Einschränkungen in Bezug auf die Reaktionsmöglichkeiten anderer 
Staaten folgen bereits aus dem völkervertragsrechtlich in Art. 2 Ziff. 4 UN-Charta normierten 
und überdies völkergewohnheitsrechtlich anerkannten Gewaltverbot selbst. Darüber hinaus – 
wenngleich mit dem Vorgenannten sehr eng verbunden – stellen sie gemäß Art. 39 Abs. 1 lit. 
b SRÜ aber auch speziell im Kontext internationaler Meerengen eine Verpflichtung für die das 
Recht auf Transitdurchfahrt in Anspruch nehmenden (Kriegs-)Schiffe dar. Nach dieser Vor-
schrift müssen Schiffe sich bei Ausübung des Rechts auf Transitdurchfahrt „jeder Androhung 
oder Anwendung von Gewalt enthalten, die gegen die Souveränität, die territoriale Unver-
sehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Meerengenanliegerstaats gerichtet ist oder 
sonst die in der Charta der Vereinten Nationen niedergelegten Grundsätze des Völkerrechts 
verletzt“.60 Als mit diesen Vorgaben noch vereinbar wird dabei richtigerweise unter anderem 
ein militärischer Geleitschutz von Handelsschiffen in internationalen Meerengen im Sinne ei-
nes bloßen Begleitens durch Kriegsschiffe angesehen.61 Demgegenüber ist jedoch namentlich 
der Einsatz von militärischer Waffengewalt in diesen zum Küstenmeer eines Anrainerstaates 
gehörenden Seegebieten grundsätzlich nicht mehr als Transitdurchfahrt im Sinne der Art. 38 
ff. SRÜ zu qualifizieren und damit prima facie völkerrechtswidrig. Vielmehr liegt es prinzipi-
ell ausschließlich in der Zuständigkeit des jeweiligen Anrainerstaates, entsprechende Angriffe 
auf Handelsschiffe in der Meerenge zu verhindern bzw. die gebotenen Abwehrmaßnahmen 
einzuleiten.62

Eine andere völkerrechtliche Bewertung erscheint jedoch für die Fallkonstellationen gebo-
ten, in denen der Anrainerstaat keine adäquaten Abwehrmaßnahmen ergreifen kann oder will63 
bzw. in denen – wie im vorliegenden Kontext des Huthi-Regimes gegeben – die völkerrechts-
widrigen Angriffe auf Handelsschiffe in der internationalen Meerenge von dem Anrainerstaat 
bzw. Anrainerterritorium selbst ausgehen. In solchen Situationen wird verschiedentlich – und 
im Ergebnis auch zu Recht – angenommen, dass sich gleichsam eine Nothilfe zugunsten der 
angegriffenen Handelsschiffe auch mit militärischen Zwangsmitteln, beispielsweise in Gestalt 
des Abschusses von gegen sie gerichteten Raketen und Drohnen durch Kriegsschiffe, aber auch 
unter anderem die Unterstützung und Verteidigung von vom Entern bedrohten Handelsschiffen, 

der Grundprinzipien der heutigen Völkerrechtsordnung allgemein überdies statt vieler Krajewski, Völkerrecht, § 8,  
Rn. 43 ff.; Dahm/Delbrück/Wolfrum, Völkerrecht, Bd. I/3, 832 ff.

58 So beispielsweise schon Dahm/Delbrück/Wolfrum, Völkerrecht, Bd. I/3, 834.
59 Allgemein hierzu statt vieler von Arnauld, Völkerrecht, Rn. 425 ff.; Krajewski, Völkerrecht, § 6, Rn. 58 ff.; Dörr, in: 

Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, § 30, Rn. 41 ff., jeweils m.w.N.
60 Eingehender zum Regelungsgehalt dieser Vorschrift Jia, in: Proelss (Hrsg.), Convention on the Law of the Sea –  

A Commentary, Article 39, Rn. 4 ff.
61 So auch z.B. Ulfstein, EJIL: Talk! vom 27. August 2019; Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Recht-

liche Spielräume für ein militärisches Engagement zum Schutze von Handelsschiffen und Schifffahrtswegen in der 
Straße von Hormuz, WD 2 – 3000 – 088/19, August 2019, 15; Stein, in: Ipsen/Schmidt-Jortzig (Hrsg.), Festschrift 
Rauschning, 487 (490); Stephens/Skousgaard, Naval Demonstrations and Manoeuvres, Rn. 9, in: Peters (Hrsg.), Max 
Planck Encyclopedia of Public International Law, erhältlich im Internet unter: <www.mpepil.com/> (zuletzt besucht 
am 10. Februar 2024).

62 In diesem Sinne beispielsweise schon Heintschel von Heinegg, in: Graf Vitzthum (Hrsg.), Handbuch des Seerechts, 
Kapitel 7, Rn. 65; Ulfstein, EJIL: Talk! vom 27. August 2019; Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, 
Rechtliche Spielräume für ein militärisches Engagement zum Schutze von Handelsschiffen und Schifffahrtswegen in 
der Straße von Hormuz, WD 2 – 3000 – 088/19, August 2019, 16 f.

63 Zu diesen Fallkonstellationen Heintschel von Heinegg, in: Graf Vitzthum (Hrsg.), Handbuch des Seerechts, Kapitel 7, 
Rn. 65.
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als mit dem geltenden Völkerrecht vereinbar darstellt.64 Zur dogmatischen Grundlegung eines 
solchen völkergewohnheitsrechtlich anerkannten Nothilferechts bei rechtswidrigen Übergrif-
fen auf Handelsschiffe kann – über die entsprechende Staatenpraxis hinaus65 – im Wesentli-
chen auf zwei Rechtsgedanken bzw. Rechtskonzepte zurückgegriffen werden. Zum einen ist 
hier die Evakuierung und Rettung von eigenen Staatsangehörigen und weiteren Personen aus 
Krisengebieten im Ausland mit militärischen Mitteln als eine nach zutreffender Auffassung 
völkergewohnheitsrechtlich erkannte Ausnahme vom völkerrechtlichen Gewaltverbot zu nen-
nen.66 Zum anderen kann hier der Rechtsgedanke der unter Seefahrern geltenden Pflicht zur 
Hilfeleistung und zum Beistand in Notfällen auf See, wie sie in Art. 98 Abs. 1 SRÜ völkerver-
tragsrechtlich kodifiziert ist,67 herangezogen werden.

Ein weiteres – und sehr aktuelles – Indiz für die internationale Anerkennung eines solchen 
völkergewohnheitsrechtlichen Nothilferechts mit militärischen Mitteln im Falle von rechts-
widrigen Übergriffen auf Handelsschiffe findet sich überdies – und zwar sogar im vorliegend 
interessierenden Kontext – in der vom UN-Sicherheitsrat am 10. Januar 2024 verabschiedeten 
Resolution 2722 (2024). In dieser Resolution verurteilt der UN-Sicherheitsrat nicht nur „auf 
das Entschiedenste die mindestens zwei Dutzend Angriffe der Huthi auf Handelsschiffe seit 
dem 19. November 2023, als die Huthi die Galaxy Leader und ihre Besatzung angriffen und 
in ihre Gewalt brachten“68 und „verlangt, dass die Huthi unverzüglich alle derartigen Angriffe 
einstellen, die den Welthandel hemmen und die Rechte und Freiheiten der Schifffahrt wie auch 
den Frieden und die Sicherheit in der Region untergraben, und verlangt ferner, dass die Huthi 
die Galaxy Leader und ihre Besatzung sofort freigeben“.69 Vielmehr nimmt er bemerkenswer-
terweise darüber hinaus auch davon Kenntnis, „dass die Mitgliedstaaten nach dem Völkerrecht 
das Recht haben, ihre Schiffe gegen Angriffe, einschließlich solcher, die die Rechte und Frei-
heiten der Schifffahrt untergraben, zu verteidigen“.70

Zwar ist in der Völkerrechtslehre weiterhin umstritten, ob dieses militärische Nothilferecht 
von Kriegsschiffen nur zugunsten von Schiffen der eigenen Handelsflotte ausgeübt werden 
darf71 oder ob darüber hinaus auch Handelsschiffe von Drittstaaten im Falle rechtswidriger 
Übergriffe geschützt und verteidigt werden dürfen, wenn sie um entsprechenden Schutz und 
Beistand ersuchen.72 Die besseren Gründe sprechen jedoch zweifelsohne für die letztgenannte 
Auffassung.73 In diesem Zusammenhang seien hier noch einmal die beiden Rechtsgedanken 

64 Siehe hierzu unter anderem Lerche, Militärische Abwehrbefugnisse bei Angriffen auf Handelsschiffe, 174 ff., 
203 ff.; Stein, in: Ipsen/Schmidt-Jortzig (Hrsg.), Festschrift Rauschning, 487 (489 ff.); Heintschel von Heinegg, in:  
Graf Vitzthum (Hrsg.), Handbuch des Seerechts, Kapitel 7, Rn. 68 ff.; Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bun-
destages, Rechtliche Spielräume für ein militärisches Engagement zum Schutze von Handelsschiffen und Schifffahrts-
wegen in der Straße von Hormuz, WD 2 – 3000 – 088/19, August 2019, 23 ff.

65 Eingehender hierzu z.B. Lerche, Militärische Abwehrbefugnisse bei Angriffen auf Handelsschiffe, 195 ff.
66 Zu diesem Rechtfertigungsgrund für die Anwendung militärischer Gewalt in den zwischenstaatlichen Beziehun-

gen siehe unter anderem Shaw, International Law, 1004 ff.; Heintschel von Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, 
§ 56, Rn. 46 ff.; Stein/von Buttlar/Kotzur, Völkerrecht, § 48; Epping, Archiv des öffentlichen Rechts 124 (1999), 423 
 (457 ff.); von Arnauld, Völkerrecht, Rn. 1139 ff.; Franzke, Neue Zeitschrift für Wehrrecht 38 (1996), 189 ff.; Lillich, 
German Yearbook of International Law 35 (1992), 205 ff. Kreß, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und 
Völkerrecht 57 (1997), 329 (331 ff.); Crawford, Brownlie’s Principles of Public International Law, 729.

67 Ausführlich zu den Hintergründen und dem Regelungsgehalt dieser Bestimmung Guilfoyle, in: Proelss (Hrsg.),  
Convention on the Law of the Sea – A Commentary, Article 98, Rn. 1 ff., m.w.N.

68 UN SC Res. 2722 (2024) vom 10. Januar 2024, Rn. 1.
69 UN SC Res. 2722 (2024) vom 10. Januar 2024, Rn. 2 (Hervorhebungen im Original).
70 UN SC Res. 2722 (2024) vom 10. Januar 2024, Rn. 3.
71 In diese Richtung wohl unter anderem Lerche, Militärische Abwehrbefugnisse bei Angriffen auf Handelsschiffe, 208 f.; 

Heintschel von Heinegg, in: Graf Vitzthum (Hrsg.), Handbuch des Seerechts, Kapitel 7, Rn. 74.
72 So z.B. Stein, in: Ipsen/Schmidt-Jortzig (Hrsg.), Festschrift Rauschning, 487 (489).
73 Vgl. hierzu auch schon Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Rechtliche Spielräume für ein mili-

tärisches Engagement zum Schutze von Handelsschiffen und Schifffahrtswegen in der Straße von Hormuz, WD 2 –  
3000 – 088/19, August 2019, 24 ff.
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bzw. Rechtskonzepte in Erinnerung gerufen, welche zur dogmatischen Grundlegung dieses 
völkergewohnheitsrechtlichen Nothilferechts herangezogen werden können. So umfasst die in 
Art. 98 Abs. 1 SRÜ völkervertragsrechtlich verankerte Pflicht zum Beistand in Notfällen auf 
See selbstverständlich gerade auch entsprechende Hilfeleistungen für Seeleute anderer Staaten. 
In gleicher Weise ist es allgemein anerkannt, dass der Rechtfertigungsgrund der Evakuierung 
von Ausländern aus Krisengebieten in fremden Staaten sich nicht nur auf die Rettung eigener 
Staatsangehöriger bezieht, sondern – wie es im Übrigen in der Staatenpraxis nicht selten der 
Fall ist – auch die Rettung von Ausländern aus Drittstaaten in völkerrechtlich zulässiger Weise 
ermöglicht.74 

Vor diesem Hintergrund ist somit zu konstatieren, dass sich – unabhängig von der Fra-
ge, ob in der vorliegenden Fallkonstellation auch der Anwendungsbereich des Selbstvertei-
digungsrechts gemäß Art. 51 UN-Charta eröffnet ist75 – die militärischen Maßnahmen zum 
Schutz und zur Verteidigung von Handelsschiffen, die von den USA und weiteren Staaten seit 
Ende November 2023 im Seegebiet um die Meerenge von Bab el-Mandab ergriffen worden 
sind, auch insoweit als völkerrechtsgemäß darstellen, als sie, wie in der Praxis der vergangenen 
Wochen nicht selten geschehen, zugunsten von Handelsschiffen aus Drittstaaten eingeleitet 
worden sind.

E.	 Luftangriffe	gegen	das	Huthi-Regime	seit	dem	11.	Januar	2024

Die dritte und letzte – sowie zeitlich betrachtet jüngste – Kategorie von militärischen Maßnah-
men gegen die Huthi im Kontext des aktuellen Nahostkonflikts, welche unter völkerrechtlichen 
Gesichtspunkten eine nähere Analyse angezeigt erscheinen lässt, bilden die Luftangriffe auf 
das Territorium des Huthi-Regimes, welche die USA und das Vereinigte Königreich mit Hilfe 
von Kriegsschiffen und Kampfflugzeugen seit dem 11. Januar 2024 durchgeführt haben. Ziel 
dieser Angriffe sind dabei unter anderem Raketenabschussrampen und Radarstellungen in dem 
von den Huthi kontrollierten Gebiet im Jemen gewesen.76

Es steht außer Frage, dass es sich bei diesen Luftangriffen wiederum um eine Anwendung 
von bewaffneter Gewalt in den zwischenstaatlichen Beziehungen handelt, welche zumindest 
prima facie gegen Art. 2 Ziff. 4 UN-Charta bzw. – in Bezug auf das stabilisierte De facto-Re-
gime der Huthi77 – gegen das auch völkergewohnheitsrechtlich anerkannte Gewaltverbot ver-
stoßen. Im Hinblick auf die Möglichkeit einer völkerrechtlichen Rechtfertigung für diese mi-
litärische Gewaltanwendung ist zunächst hervorzuheben, dass die durchgeführten Luftangriffe 
sich nicht auf eine Autorisierung zur Anwendung von militärischer Gewalt durch den UN-Si-
cherheitsrat stützen können.78 Eine entsprechende Ermächtigung findet sich insbesondere auch 
nicht in der – nicht einmal auf der Grundlage von Kapitel VII UN-Charta angenommen und 
vorliegend allein thematisch einschlägigen – Resolution 2722 (2024) des UN-Sicherheitsrates 

74 So statt vieler Heintschel von Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, § 56, Rn. 49; von Arnauld, Völkerrecht,  
Rn. 1142; Stein/von Buttlar/Kotzur, Völkerrecht, § 48, Rn. 1.

75 Zu dieser Fragestellung siehe sogleich infra unter E.
76 Vgl. in diesem Zusammenhang unter anderem Letter dated 12 January 2024 from the Permanent Representative of the 

United States of America to the United Nations addressed to the President of the Security Council, UN Doc. S/2024/56 
vom 15 Januar 2024; Letter dated 12 January 2024 from the Permanent Representative of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland to the United Nations addressed to the President of the Security Council, UN Doc. 
S/2024/55 vom 15. Januar 2024.

77 Siehe hierzu bereits supra unter B.
78 Vgl. allgemein zu dieser Möglichkeit schon supra unter C.
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vom 10. Januar 2024.79 Weiterhin ist zu konstatieren, dass das völkergewohnheitsrechtlich an-
erkannte Nothilferecht bei rechtswidrigen Übergriffen auf Handelsschiffe zwar gegebenenfalls 
auch die Anwendung militärischer Zwangsmittel mit dem Ziel des Schutzes und der Abwehr 
von Angriffen unmittelbar vor Ort im Hinblick auf beispielsweise durch den Beschuss mit 
Raketen oder durch Enterversuche bedrohte Schiffe rechtfertigt.80 Namentlich im Unterschied 
zum Selbstverteidigungsrecht gemäß Art. 51 UN-Charta sind von diesem Nothilferecht jedoch 
nach zutreffender Auffassung keine weitergehenden militärischen Maßnahmen gegen den an-
greifenden Gewaltakteur auf dessen eigenem Territorium gedeckt.81 Die von den USA und dem 
Vereinigten Königreich durchgeführten Luftangriffe auf landgestützte Raketenstellungen und 
Radaranlagen des Huthi-Regimes lassen sich also nicht unter Rückgriff auf dieses Rechtsins-
titut rechtfertigen.

Im Lichte der vorangegangenen Überlegungen bleibt bei der Suche nach möglichen Recht-
fertigungsgründen für diese Kategorie militärischer Maßnahmen gegen die Huthi somit eigent-
lich nur noch das völkervertragsrechtlich in Art. 51 UN-Charta verankerte und darüber hinaus 
auch völkergewohnheitsrechtlich anerkannte Recht auf Selbstverteidigung gleichsam übrig. 
Und in der Tat haben sich sowohl die USA als auch das Vereinigte Königreich im Hinblick 
auf ihre ersten, am 11. Januar 2024 durchgeführten Luftangriffe in ihren entsprechenden – und 
gemäß Art. 51 S. 2 UN-Charta gebotenen – Mitteilungen an den UN-Sicherheitsrat vom 12. 
Januar 2024 auch genau auf diese Rechtsposition berufen.82 Es fragt sich allerdings zunächst, 
ob in dem hier interessierenden Zusammenhang überhaupt vom – notwendigen – Vorliegen 
eines bewaffneten Angriffs im Sinne des Art. 51 UN-Charta durch das stabilisierte De facto-
Regime der Huthi ausgegangen werden kann. Im Prinzip kommen hierfür drei mögliche An-
knüpfungspunkte in Betracht. 

Der erste Gesichtspunkt betrifft die Behinderung des Rechts auf Transitdurchfahrt durch 
das Huthi-Regime in der internationalen Meerenge Bab el-Mandab im Widerspruch zu Art. 38 
Abs. 1 und Art. 44 SRÜ bzw. entsprechenden völkergewohnheitsrechtlichen Verpflichtungen. 
Diesbezüglich ist im Vorgenannten allerdings schon festgestellt worden, dass dieser Verstoß 
gegen das Völkerrecht für sich genommen anderen Staaten im Lichte des völkerrechtlichen 
Gewaltverbots nicht das Recht gewährt, weitergehende militärische Maßnahmen gegen die 
Huthi zu ergreifen.83 Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die völkerrechtswidrige Be-
hinderung des Rechts auf Transitdurchfahrt per se also auch keinen bewaffneten Angriffs im 
Sinne des Art. 51 UN-Charta darstellt.

Den zweiten Anknüpfungspunkt, der im vorliegenden Kontext möglicherweise von Rele-
vanz ist, bilden die zahlreichen – mit Raketen, Drohnen, Hubschraubern und Patrouillenbooten 
durchgeführten – Attacken der Huthi auf Handelsschiffe seit Mitte November 2023. Zwar 
sind diese ungerechtfertigten Angriffe auf Handelsschiffe anderer Staaten mit militärischen 
Mitteln zweifelsohne als ein Verstoß gegen das völkervertragsrechtlich sowie völkergewohn-
heitsrechtlich anerkannte Gewaltverbot durch das stabilisierte De facto-Regime der Huthi zu 

79 So nunmehr auch beispielsweise Talmon, GPIL – German Practice in International Law vom 23. Januar 2024; Fink, 
EJIL: Talk! vom 26. Januar 2024; Buchan, Articles of War vom 31. Januar 2024; Svicevic, Articles of War vom  
6. Februar 2024.

80 Siehe hierzu ebenfalls bereits supra unter D.
81 Ebenso z.B. Lerche, Militärische Abwehrbefugnisse bei Angriffen auf Handelsschiffe, 207 f.; Wissenschaftliche Dienste 

des Deutschen Bundestages, Rechtliche Spielräume für ein militärisches Engagement zum Schutze von Handelsschif-
fen und Schifffahrtswegen in der Straße von Hormuz, WD 2 – 3000 – 088/19, August 2019, 23 f.

82 Vgl. Letter dated 12 January 2024 from the Permanent Representative of the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland to the United Nations addressed to the President of the Security Council, UN Doc. S/2024/55 vom  
15. Januar 2024; Letter dated 12 January 2024 from the Permanent Representative of the United States of America to 
the United Nations addressed to the President of the Security Council, UN Doc. S/2024/56 vom 15 Januar 2024.

83 Siehe hierzu bereits supra unter D.
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qualifizieren. Gleichwohl ist bekanntermaßen nach ganz überwiegend vertretener – und zutref-
fender – Auffassung nicht jeder Verstoß gegen das Gewaltverbot auch gleichsam automatisch 
bereits als ein bewaffneter Angriff im Sinne des völkerrechtlichen Selbstverteidigungsrechts 
anzusehen. Vielmehr ist dieses Tatbestandsmerkmal des Art. 51 UN-Charta grundsätzlich nur 
dann erfüllt, wenn ein in Bezug auf sein Ausmaß und die von ihm ausgehenden Wirkungen in 
besonderer Weise qualifizierter Verstoß gegen das Gewaltverbot vorliegt. Der Begriff des be-
waffneten Angriffs im Sinne des Art. 51 UN-Charta ist also enger als derjenige der verbotenen 
Gewaltanwendung im Sinne des Art. 2 Ziff. 4 UN-Charta.84

Ob vor diesem Hintergrund das unberechtigte militärische Vorgehen gegen ein oder meh-
rere private Handelsschiffe anderer Staaten prinzipiell – oder zumindest unter bestimmten 
qualifizierten Umständen – das völkerrechtliche Selbstverteidigungsrecht zu aktivieren in der 
Lage ist, wird in der Staatenpraxis und Völkerrechtslehre ebenfalls bekanntermaßen nicht ganz 
einheitlich beantwortet.85 Teilweise wird davon ausgegangen, dass bereits ein entsprechendes 
Vorgehen gegen ein einziges Handelsschiff einen bewaffneten Angriff im Sinne des Art. 51 
UN-Charta darstellen kann.86 Demgegenüber findet sich aber auch die Auffassung, dass al-
lenfalls eine militärische Gewaltanwendung gegenüber zahlreichen Handelsschiffen bzw. der 
gesamten Handelsflotte eines anderen Staates das Recht auf Selbstverteidigung auslöst.87 Die 
besseren Gründe sprechen sicherlich dafür, in der vorliegenden Konstellation kontinuierlicher, 
fortgesetzter Gewaltaktivitäten der Huthi gegen zahlreiche Handelsschiffe mit verschiedensten 
militärischen Mitteln vom Vorliegen eines bewaffneten Angriffs im Sinne des Art. 51 UN-
Charta auszugehen. 

Im Ergebnis kann diese Frage hier jedoch offenbleiben. Das Recht auf individuelle Selbst-
verteidigung steht nämlich anerkanntermaßen nur den Flaggenstaaten der hiervon betroffenen 
Handelsschiffe zu. Eine solche Ausübung des Selbstverteidigungsrechts durch die Flaggenstaa-
ten ist vorliegend jedoch ersichtlich nicht der Fall gewesen.88 Die Ausübung eines Rechts auf 
kollektive Selbstverteidigung durch die USA und das Vereinigte Königreich zugunsten dieser 
Schiffe hätte zur Voraussetzung gehabt, dass die entsprechenden Flaggenstaaten sich insofern 
als Opfer eines bewaffneten Angriffs angesehen und um entsprechende militärische Unterstüt-
zungsmaßnahmen gebeten hätten.89 Auch dies ist vorliegend nicht geschehen. Weder die USA 

84 Vgl. hierzu auch statt vieler IGH, Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua 
(Nicaragua v. Vereinigte Staaten von Amerika), ICJ-Reports 1986, 14 (101 ff.); IGH, Case Concerning Oil Platforms 
(Iran v. Vereinigte Staaten von Amerika), ICJ-Reports 2003, 161 (186 f.); Randelzhofer/Nolte, in: Simma/Khan/Nolte/
Paulus (Hrsg.), Charter of the United Nations, Bd. 2, Art. 51, Rn. 20 f.; Stein/von Buttlar/Kotzur, Völkerrecht, § 45,  
Rn. 2 ff.; Bothe, in: Proelß (Hrsg.), Völkerrecht, 893 (915 f.); Krajewski, Völkerrecht, § 9, Rn. 86; Blokker/ 
Dam-de Jong, in: Rose u.a., Public International Law, 208 (223 f.).

85 Vgl. zu dieser im Grundsatz seit längerer Zeit geführten Diskussion z.B. Randelzhofer/Nolte, in: Simma/Khan/Nolte/
Paulus (Hrsg.), Charter of the United Nations, Bd. 2, Art. 51, Rn. 27; Lerche, Militärische Abwehrbefugnisse bei Angrif-
fen auf Handelsschiffe, 73 ff.; Ochoa-Ruiz/Salamanca-Aguado, European Journal of International Law 16 (2005), 
499 (510 ff.); siehe zu dieser Fragestellung auch IGH, Case Concerning Oil Platforms (Iran v. Vereinigte Staaten von  
Amerika), ICJ-Reports 2003, 161 (186 ff.).

86 So wohl unter anderem Gray, International and Comparative Law Quarterly 40 (1991), 464 (469); Greenwood, Self-
Defence, Rn. 22 f., in: Peters (Hrsg.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, erhältlich im Internet 
unter: <www.mpepil.com/> (zuletzt besucht am 10. Februar 2024); Raab, Leiden Journal of International Law 17 
(2004), 719 (726 ff.), m.w.N. 

87 In diesem Sinne z.B. Heintschel von Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, § 56, Rn. 23; Randelzhofer/Nolte, in: 
Simma/Khan/Nolte/Paulus (Hrsg.), Charter of the United Nations, Bd. 2, Art. 51, Rn. 27; Lerche, Militärische Abwehr-
befugnisse bei Angriffen auf Handelsschiffe, 147 f.

88 Vgl. hierzu auch beispielsweise Talmon, GPIL – German Practice in International Law vom 23. Januar 2024 („There 
was no suggestion that any US or UK flagged commercial vessels had been attacked by the Houthis. The vessels tar-
geted sailed under the flags (of convenience) of Panama, the Bahamas, Liberia, Singapore or the Marshall Islands.”); 
Buchan, Articles of War vom 31. Januar 2024 („The difficulty is that the vast majority of commercial vessels attacked 
by the Houthis were not flying under the flags of the United States or United Kingdom, […].”).

89 Allgemein zu dieser Voraussetzung im Kontext des Angriffs auf Handelsschiffe auch bereits IGH, Case Concerning Oil 



21

Karsten Nowrot Von Seevölkerrecht und Selbstverteidigung

noch das Vereinigte Königreich konnten sich also in legitimer Weise im Hinblick auf die von 
ihnen seit dem 11. Januar 2024 durchgeführten Luftangriffe auf das Territorium des Huthi-
Regimes auf das Recht auf individuelle oder kollektive Selbstverteidigung berufen; jedenfalls 
soweit sich die Ausübung dieser völkerrechtlichen Rechtsposition auf die Abwehr von bislang 
erfolgten Angriffen der Huthi gegen private Handelsschiffe bezieht.

Die Huthi haben allerdings seit Mitte November 2023 im Seegebiet der internationalen 
Meerenge Bab el-Mandab nicht nur zahlreiche Gewaltaktivitäten gegenüber Handelsschiffen 
entfaltet. Vielmehr haben sie seit diesem Zeitpunkt wohl verschiedentlich auch unter anderem 
Kriegsschiffe der USA und des Vereinigten Königreichs mit Anti-Schiffsraketen und Drohnen 
angegriffen. Diese Vorkommnisse stehen denn auch im Zentrum der von diesen beiden Staa-
ten im Hinblick auf ihre ersten, am 11. Januar 2024 durchgeführten Luftangriffe an den UN-
Sicherheitsrat gemäß Art. 51 S. 2 UN-Charta übersandten Mitteilungen.90 Als dritter und letzter 
Anknüpfungspunkt für das Vorliegen eines bewaffneten Angriffs im Sinne des Art. 51 UN-
Charta kommen im aktuellen Kontext damit die militärischen Maßnahmen der Huthi gegen 
Kriegsschiffe der USA und des Vereinigten Königreichs in Betracht. Es entspricht zu Recht 
wohl so gut wie einhelliger – und auf eine entsprechende Staatenpraxis gestützter – Auffas-
sung im Schrifttum, dass die rechtswidrige militärische Gewaltanwendung gegen Kriegsschiffe 
anderer Staaten nicht nur einen Verstoß gegen das völkerrechtliche Gewaltverbot darstellt, 
sondern, zumindest bei Vorliegen einer gewissen Gewaltintensität, auch die Voraussetzungen 
für einen bewaffneten Angriff im Sinne des Art. 51 UN-Charta erfüllt.91 Dies gilt nicht nur 
für Kriegsschiffe auf Hoher See, sondern auch, wie vorliegend, im Falle des rechtmäßigen 
Aufenthalts in Küstengewässern wie beispielsweise internationalen Meerengen.92 

Überdies kann schon angesichts der bei dem Angriff auf die Kriegsschiffe verwendeten 
Waffensysteme mit erheblichem Zerstörungspotential, darunter Anti-Schiffsraketen, Drohnen 
und möglicherweise auch ein Kampfflugzeug,93 von einer hinreichenden Gewaltintensität aus-
gegangen werden.94 Gleiches gilt schließlich für das Erfordernis der fortbestehenden Gegen-
wärtigkeit des bewaffneten Angriffs. Zwar wird richtigerweise immer wieder betont, dass die 
in Ausübung des Selbstverteidigungsrechts ergriffenen militärischen Maßnahmen nicht mit 
dem Ziel der Bestrafung des Aggressors bzw. der Vergeltung nach einem vollständig abge-
schlossenen Angriff durchgeführt werden dürfen.95 Es ist allerdings auch zu berücksichtigen, 
dass „die Anforderungen an die Unmittelbarkeit der Reaktion auch nicht überspannt werden“ 

Platforms (Iran v. Vereinigte Staaten von Amerika), ICJ-Reports 2003, 161 (186).
90 Vgl. Letter dated 12 January 2024 from the Permanent Representative of the United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland to the United Nations addressed to the President of the Security Council, UN Doc. S/2024/55 vom  
15. Januar 2024; Letter dated 12 January 2024 from the Permanent Representative of the United States of America to 
the United Nations addressed to the President of the Security Council, UN Doc. S/2024/56 vom 15 Januar 2024.

91 So auch bereits statt vieler IGH, Case Concerning Oil Platforms (Iran v. Vereinigte Staaten von Amerika), ICJ-
Reports 2003, 161 (195 f.); Heintschel von Heinegg, Warships, Rn. 17, in: Peters (Hrsg.), Max Planck Encyclopedia 
of Public International Law, erhältlich im Internet unter: <www.mpepil.com/> (zuletzt besucht am 10. Februar 2024);  
Greenwood, Self-Defence, Rn. 21, in: Peters (Hrsg.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, erhältlich 
im Internet unter: <www.mpepil.com/> (zuletzt besucht am 10. Februar 2024); Raab, Leiden Journal of International 
Law 17 (2004), 719 (731).

92 Siehe z.B. Randelzhofer/Nolte, in: Simma/Khan/Nolte/Paulus (Hrsg.), Charter of the United Nations, Bd. 2, Art. 51, 
Rn. 25, m.w.N.

93 Vgl. Letter dated 12 January 2024 from the Permanent Representative of the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland to the United Nations addressed to the President of the Security Council, UN Doc. S/2024/55 vom  
15. Januar 2024.

94 So nunmehr auch beispielsweise Buchan, Articles of War vom 31. Januar 2024; zweifelnd demgegenüber unter ande-
rem Talmon, GPIL – German Practice in International Law vom 23. Januar 2024.

95 Vgl. statt vieler Klabbers, International Law, 208; von Arnauld, Völkerrecht, Rn. 1098; Stein/von Buttlar/Kotzur, Völ-
kerrecht, § 46, Rn. 2; Crawford, Brownlie’s Principles of Public International Law, 722.
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dürfen96 und den angegriffenen Staaten eine angemessene Zeit für die für eine wirksame Ver-
teidigung gebotenen Vorbereitungsmaßnahmen zugestanden werden muss.97 Vor diesem Hin-
tergrund wird ein Erlöschen des Selbstverteidigungsrechts in zustimmungswürdiger Weise in 
zeitlicher Hinsicht erst dann angenommen, „wenn der Angriff endgültig beendet ist und keine 
Gefahr droht, dass sich die Angriffshandlung wiederholen wird“.98 Ausweislich der vorlie-
genden Informationen erfolgten die Angriffe auf Kriegsschiffe der USA und des Vereinigten 
Königreichs durch die Huthi letztmalig am 9. Januar 2024, also zwei Tage vor den Luftangrif-
fen am 11. Januar 2024, und sind auch nachfolgend in den vergangenen Wochen fortgesetzt 
worden. Vor diesem Hintergrund können nach hier vertretener Auffassung keine ernsthaften 
Zweifel am Vorliegen eines gegenwärtigen bewaffneten Angriffs im Sinne des Art. 51 UN-
Charta durch das stabilisierte De facto-Regime der Huthi bestehen.99

Weiterhin scheinen auch die übrigen Voraussetzungen einer völkerrechtsgemäßen Aus-
übung des Rechts auf individuelle Selbstverteidigung in Bezug auf diese dritte Kategorie von 
militärischen Maßnahmen gegen die Huthi im aktuellen Nahostkonflikt gegeben zu sein. Dies 
gilt zunächst für die gemäß Art. 51 UN-Charta zu beachtende und in dieser Bestimmung zum 
Ausdruck kommende Subsidiarität des Selbstverteidigungsrechts im Verhältnis zu den dem 
UN-Sicherheitsrat auf der Grundlage der UN-Charta übertragenen Friedenssicherungskom-
petenzen. Auf der Grundlage von Art. 51 S. 1 UN-Charta besteht das Recht auf individuelle 
und kollektive Selbstverteidigung bekanntermaßen nur so lange, „bis der Sicherheitsrat die 
zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen 
getroffen hat“. Zwar hat der UN-Sicherheitsrat im vorliegenden Kontext am 10. Januar 2024 
die Resolution 2722 (2024) angenommen.100 Diese ist jedoch weder auf der Grundlage seiner 
Kompetenzen nach Kapitel VII UN-Charta verabschiedet worden, noch hat der UN-Sicher-
heitsrat darin überhaupt verbindliche Maßnahmen getroffen, welche über das zum Ausdruck 
gebrachte Verlangen an die Huthi hinausgehen, unverzüglich die Angriffe auf Handelsschiffe 
einzustellen. Es ist daher nicht davon auszugehen, dass dieses Organ der Vereinten Nationen 
mit der Annahme dieser Resolution die zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit erforderlichen Maßnahmen in der Weise und in dem Umfang getroffen hat, dass das 
Selbstverteidigungsrecht gemäß Art. 51 UN-Charta im Hinblick auf die von den USA und dem 
Vereinigten Königreich durchgeführten Luftangriffe als suspendiert anzusehen wäre.101

Schließlich genügen – wenigstens nach hier vertretener Auffassung102 – die von diesen 
beiden Staaten in Reaktion auf den bewaffneten Angriff der Huthi ergriffenen militärischen 
Maßnahmen auch den Anforderungen an eine völkerrechtlich legitime Selbstverteidigungs-
handlung. Sie sind im konkreten Fall sowohl als erforderlich als auch als noch verhältnismäßig 
anzusehen. Hierbei ist gerade auch zu berücksichtigen, dass die sich verteidigenden Staaten 

96 So zu Recht Stein/von Buttlar/Kotzur, Völkerrecht, § 46, Rn. 2.
97 So z.B. bereits von Arnauld, Völkerrecht, Rn. 1099; Heintschel von Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, § 56,  

Rn. 35; Stein/von Buttlar/Kotzur, Völkerrecht, § 46, Rn. 2; Gornig, Völkerrecht, § 45, Rn. 34.
98 Krajewski, Völkerrecht, § 9, Rn. 87; gleichsinnig unter anderem Heintschel von Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.),  

Völkerrecht, § 56, Rn. 35.
99 In diesem Sinne nunmehr auch z.B. Buchan, Articles of War vom 31. Januar 2024; anders aber wohl beispielsweise 

Talmon, GPIL – German Practice in International Law vom 23. Januar 2024.
100 UN SC Res. 2722 (2024) vom 10. Januar 2024.
101 So nunmehr auch z.B. Svicevic, Articles of War vom 6. Februar 2024. Allgemein zu dieser Voraussetzung des Art. 51 

UN-Charta vgl. statt vieler Heintschel von Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, § 56, Rn. 36 f.; Greenwood, Self-
Defence, Rn. 32 ff., in: Peters (Hrsg.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, erhältlich im Internet 
unter: <www.mpepil.com/> (zuletzt besucht am 10. Februar 2024).

102 Ebenso jetzt auch beispielsweise Buchan, Articles of War vom 31. Januar 2024; anders demgegenüber z.B. Letter dated 
22 January 2024 from the Permanent Representative of the Russian Federation to the United Nations addressed to the 
President of the Security Council, UN Doc. S/2024/90 vom 22. Januar 2024; Talmon, GPIL – German Practice in Inter-
national Law vom 23. Januar 2024.
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im Lichte dieser Vorgaben durchaus berechtigt sind, „solange und so umfangreich Waffen-
gewalt ein[zu]setzen, bis der Angriff beendet ist und keine konkrete Wiederholungsgefahr 
droht“.103 Die Selbstverteidigung darf also „darauf abzielen, den Angriff effektiv und endgültig 
zu beenden“.104 Soweit in diesem Zusammenhang „sachliche Verdachtsgründe“ bestehen, dass 
der Angreifer durch militärische Maßnahmen geringer Intensität „nicht von weiteren Angriffen 
abgehalten werden wird, so ist es durchaus zulässig und verhältnismäßig, wenn das Opfer auf 
den bewaffneten Angriff mit einem massiveren Einsatz militärischer Gewalt reagiert“.105 In 
Anwendung dieser maßstabsbildenden Grundsätze ist zu konstatieren, dass sich der Rekurs 
auf militärische Maßnahmen durch die USA und das Vereinigte Königreich als erforderlich 
darstellt, da nicht zuletzt im Lichte des vorangegangenen Verhaltens der Huthi kein milderes, 
gleich wirksames Mittel zur Beendigung der Angriffe ersichtlich gewesen ist.106 Darüber hi-
naus dienten und dienen die Luftangriffe auf Raketenabschussstellungen und Radaranlagen 
der Huthi, welche für die Realisierung der bisherigen Angriffe auf die Kriegsschiffe genutzt 
worden sind und von denen auch die Gefahr weiterer Angriffe in der Zukunft ausging, zwei-
felsohne der effektiven und endgültigen Beendigung dieser Angriffe, so dass auch das Gebot 
der Verhältnismäßigkeit im vorliegenden Kontext als noch gewahrt angesehen werden kann.

Zusammenfassend kann damit festgestellt werden, dass die mit Hilfe von Kampfflugzeu-
gen und Kriegsschiffen seit dem 11. Januar 2024 durchgeführten Luftangriffe der USA und des 
Vereinigten Königreichs gegen das Territorium des Huthi-Regimes nach hier vertretener Auf-
fassung als völkerrechtlich legitime Ausübung des Rechts auf individuelle Selbstverteidigung 
gemäß Art. 51 UN-Charta bzw. entsprechendem Völkergewohnheitsrecht gerechtfertigt sind 
und sich somit ebenfalls gleichsam harmonisch in die aktuellen normativen Ordnungsstruktu-
ren des internationalen Friedenssicherungsrechts einfügen.

103 Krajewski, Völkerrecht, § 9, Rn. 98; vgl. in diesem Zusammenhang auch z.B. Heintschel von Heinegg, in: Ipsen 
(Hrsg.), Völkerrecht, § 56, Rn. 33; Greenwood, Self-Defence, Rn. 28, in: Peters (Hrsg.), Max Planck Encyclopedia of 
Public International Law, erhältlich im Internet unter: <www.mpepil.com/> (zuletzt besucht am 10. Februar 2024).

104 von Arnauld, Völkerrecht, Rn. 1104.
105 Heintschel von Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, § 56, Rn. 33 („Entscheidend ist die durch den bewaffneten 

Angriff verursachte oder die mit ihm einhergehende Bedrohung, die es wirksam zu beseitigen gilt. Daher mag es im 
Einzelfall ausreichen, auf einen bewaffneten Angriff geringer Intensität ebenfalls nur mit militärischen Maßnahmen 
geringer Intensität zu reagieren. Bestehen aber sachliche Verdachtsgründe, dass der Angreifer dadurch nicht von wei-
teren Angriffen abgehalten wird, so ist es durchaus zulässig und verhältnismäßig, wenn das Opfer auf den bewaffneten 
Angriff mit einem massiveren Einsatz militärischer Gewalt reagiert.“).

106 Vgl. zu dieser Wahrnehmung nunmehr auch beispielsweise Buchan, Articles of War vom 31. Januar 2024.
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F. Schluss

Der seit dem 7. Oktober 2023 mit aller Härte geführte, aktuelle bewaffnete Konflikt im Nahen 
Osten zeichnet sich durch viele Facetten, Schauplätze und mitwirkende Akteure aus. Dies 
illustrieren nicht zuletzt auch die zahlreichen Gewaltaktivitäten der jemenitischen Huthi seit 
Mitte Oktober 2023 sowie die in Reaktion hierauf namentlich von den USA und dem Vereinig-
ten Königreich eingeleiteten militärischen Maßnahmen in der Umgebung der internationalen 
Meerenge Bab el-Mandab. Die vorangegangenen Ausführungen haben versucht zu verdeutli-
chen, dass auch diese militärischen Maßnahmen, in gleicher Weise wie die übrigen Aktivitäten 
an anderen Schauplätzen des aktuellen Nahostkonflikts, vielfältige völkerrechtliche Frage-
stellungen aufwerfen, auf die es aus der Perspektive der internationalen Rechtsordnung nicht 
immer einfache und allgemein konsentierte Antworten gibt. 

Zumindest nach hier vertretener und begründeter Auffassung stellen sich dabei sowohl 
die Abschüsse von gegen israelisches Territorium gerichteten Drohnen und Raketen der Huthi 
durch Kriegsschiffe der USA und weiterer Staaten, als auch die ergriffenen militärischen Maß-
nahmen zum Schutz und zur Verteidigung von Handelsschiffen im Seegebiet um die internati-
onale Meerenge von Bab el-Mandab als völkerrechtlich zulässig dar. Gleiches gilt schließlich 
auch für die mit Hilfe von Kampfflugzeugen und Kriegsschiffen seit dem 11. Januar 2024 
durchgeführten Luftangriffe der USA und des Vereinigten Königreichs gegen das Territorium 
des Huthi-Regimes.

Die Bestimmungen der internationalen Rechtsordnung im Allgemeinen und des interna-
tionalen Friedenssicherungsrechts im Besonderen stellen sich insoweit als in hinreichendem 
Umfang offen und permissiv dar, um auf die von den Huthi gegenwärtig entfalteten, völker-
rechtswidrigen Gewaltaktivitäten in dem bislang erfolgten Modus und Umfang in völkerrecht-
lich legitimer Weise reagieren zu können.
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